
ersten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 8. Jänner 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kram. —  K. k. Statthalter Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sammtlichc Abgeordnete, mit Ausnahme der Herren Abg. Graf Anton A u e r s p e r g ,  
Graf Gustav A u e r s p e r g  und Johann Ka p e l l e .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Dr .  S n p p a n .

Tagesordnung: 1. EröffmnigSrcdc de« PrSsidcnleu. — 2. Prüfung der Wahlprvtokollc dcr Laiidgemcindcn. a) Trcffcn, Sittich, Sciscnberg. 
1») Tschcrncmbl itub Möttliug. — 3. Wahl dcr Schriftsilhrer. — 4. Entgegennahme dcr Ncgicrung« - Borlagcn. — 5. Rcchenschaftsbcricht

dc« LandcS-AuSichlisscS.

Stginn brr Zitzuiig 11 Ähr 35 Minuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Hohe Versammlung! Se. k. k. Apostol. 
Majestät haben mit allerhöchstem Patente vom 4. Nov. v. I .  
die Landtage aller deutsch - slnvischeu Länder auf den 10. 
December v. I .  einzuberufen, mit dcr weitern «. H. Ent
schließung vom 30. des it. M . den Beginn dcr Session ans 
dcn heutigen Tag zu vcrtagcn gcrnht.

Dem Rusc unseres kaiserlichen Herrn Folge leistend, 
sind wir hier versammelt.

Hochwichtige Aufgaben haben Sie zu lösen; zahlreich 
sind die Gegenstände, die Ihrer Berathuug, Ihrer Ent
scheidung harren. Ih r  bewährter Eifer, Ihre bewiesene 
Ausdauer find mir Bürge dafür, daß Sic die Last dcr 
Arbeiten zu bewältigen, und daß Ihre lcidcuschastSlosc» 
Bcrathungcu in möglichster Einmüthigkeit Beschlüsse herbei 
zu führen wissen werden, zum Heil und Frömmelt unseres 
eugeru uud weitern Vaterlandes.

Dieß ist mein fester unerschütterlicher Glaube.
Ehcvor wir unsere Arbeiten beginueu, halte ich mich 

verpflichtet, eilte Skizze der Thätigkeit des Landes-Aus
schusses seit dem Schlüsse des vorigen Landtages zu cnt- 
rollcu. Ich werde nur die uöthige» Gegenstände berühren, 
da der abgesonderte Rechenschaftsbericht Sie in die detail- 
lirtcre Kenntniß des bis nun Geleisteten setzen wird.

1. Das in der Landtags-Sitzung vom 17. April v. I .  
festgesetzte Comit>-, aus dem Laudcü - Ausschüsse und vier 
Mitgliedern des Landtages bestehend, bevollmächtigt zur 
Prüfung und definitiven Feststellung der Präliminarien des 
GriindeiitlastungS -, deS ständischen uud des Laudes-Foudeö 
für das Verw.-Jahr 1862 hat seiner Aufgabe in den com- 
missiouelleu Sitzungen vom 8. und 9. August v. I .  ent
sprochen, und wurden die Ergebnisse dieser Berathungen 
der k. k. Landes - Regierung zur weitern Vorlage an daS
H. k. k. Ministerium übermittelt.

Die weitern Voranschläge des Grundciitlastungs- und 
dcs ständischcu Fondcs pro 186!), die dem Laudcs -Aus
schüsse im Wcgc dcr k. k. Landesregierung zukame», konntcn 
bei dcm Mangel einer Vollmacht nicht definitiv festgestellt 
werden; sie wurden dcr Berathuug unterzogen und der 
k. k. Landes - Regierung jene Anträge mitgcthcilt, welche 
der Landes - Ausschuß der H. Versammlung zur Annahme 
anzncmpfchleii, übereingekommen ist.

lieber die Voranschläge des Landes - und Krankenhaus- 
FondeS für das Verw.-Jahr 1863, die aus dem Staats
schatze keine Unterstützung erhalten, und worüber dem H. 
Landtage die definitive Feststellung zustcht, werden die ge
eigneten Anträge in einem besonder» Vortrage vorgelegt 
werden.

2. In  Bezug auf die in der nämlichen Sitzung in 
Anregung gebrachte Sistirung der mit schwere» Kosten 
verbundenen BczirkSstraße» - Bauten hat sich dcr LaudcS- 
AuSschnß an die k. k. Landes - Regierung und endlich an 
das H. k. k. StaatSministcriuni mit einer Vorstellung ge
wendet , in der die bisherigen llebelstände geltend gemacht 
und zn deren Hebung die Anträge gestellt wurde», daß 

ii) bis zur Erlassung eines iicticit Straße,i-Eoneiirrcuz- 
GesetzeS kein neuer Straßenzng oder auch feine Umlegung 
einer bereits bestehenden Straße i» Angriff genommen 
werden iitögc, chevor die eouciirrircttbcn Gemeinden gehört 
uud sich mit der Durchführung derselben einverstanden
erklärt haben; daß

l.) bis zur Erlassung eines neuen Straßen-Coneiirreuz- 
Gesetzes, bei jeder, weint auch beschlossenen, jedoch noch 
nicht in Angriff genommenen Straßcn-An - oder Uinlcgnng, 
gegen welche die concurrcuzpflichtigen Gemeinden, oder nur 
einige d ers e lb e n  Einsprache erheben, eine neue Verhandlung 
mit Zuziehung der LandcS-Rcpiäscntanz^in Vertretung der



Interessen der Bevölkerung cingcleitet werde, jedenfalls j 
aber dem Landes-AuSschusse die VerhandlnngS - Acten zur 
Einsicht und Abgabe seines Gutachtens mitzutheilcu seien.

Diese Borstellung hatte iusoserne einen Erfolg, als 
vom H. k. k. Staatsministerium dem Landes - Ausschüsse 
eröffnet wurde, daß

ml 1. sich derselbe zu keiner besonder» Verfügung 
veranlaßt finde, da die k. k. Landes-Regiernng nach ihrer 
Erklärung in Hinblick auf die beabsichtigte Vorlage eines 
neuen Straßen-Concurrenz-Gefetzes an den nächst zusammen
tretenden Landtag ohnedies; mit v.cncn Straßen - Projekten 
bis zur Erfließung dieses Gesetzes zuriickgehalten werde; daß

ii<l 2. der gewünschte Vorgang mit den derinaligeii 
aufrecht bestehenden Gesetzen und Vorschriften unvereinbar 
fei, daß daher dem StaatSministerinin die Ermächtigung, 
daraus einzugehen, fehle, daß jedoch die k. k. Landes-' 
Negierung unter Einem beauftragt werde, mit der Aus
führung solcher Bauten bei vorliegender Einsprache der 
Gemeinden nur in dem Falle des dringenden Bedarfes 
und der Unvcrschieblichkeit vorzugehen.

3. In  der Landtags - Sitzung vom 20. April wurde 
der Landes-AnSschuß beauftragt, sich bei der k. k. Landes- 
Regierung dahin zu verwenden, daß die im Jahre 18(50 
angeordnete Einführung der BezirkSstraßcn-Eiüräumcr auf 
Kosten der Bezirks-Casseu anfgchobcu und den betreffenden 
Ortsgemeinden frei gegeben werde, die Ucberwachuug der 
ihnen zur Erhaltung zngcwicscueu Bezirksstraßen * Strecken 
nach eigenem Ermessen zu besorgen.

Diesem Beschlüsse gemäß hat sich der LandeS-AnSschuß 
an die k. k. LaudeS-Regierung gewendet, und die Mitthei- 
lung erhalten, daß die k. k. Landes - Regierung in den 
gestellten Antrag im Allgemeinen ciiizngche» sich nicht be
stimmt finden könne, daß sic sich vielmehr für so lange, 
als das BezirkSstraßenwefen in ihrem Reffort verbleibt, 
Vorbehalte, über vorkommende Gesuche um Auflassung von 
Bezirksstraßen - Einräumern Fall für Fall zu entscheiden, 
ohne daß sie jedoch gesonnen sei, an der ursprünglichen 
Einführung der Bezirksstraßen - Einränmcr unabänderlich 
fest zu halten.

In  diesem Sinne sei auch schon vorgegangeji worden, 
und sind in dem Bezirke ftraiuburg nnd Ratschach über 
Anregung der Gemeinde - Vorstände und der BezirkSobrig- 
keitcu alle, im Bezirke Lack aber bis auf zwei die dortigen 
BezirkSstraßen-Einräumer ausgelassen worden.

4. I n  der Landtags-Sitzung vom 15. April wurde 
der Landes-AnSschuß ermächtiget, über die außer den, zur 
Wohnung deS jeweiligen Landeshauptmanns bestimmten Loka
litäten in der Burg und dem Landhanse in der Art zu 
verfügen, daß zunächst der durch Landeszwecke bedingte Be
darf gedeckt, sohin aber die sofortige Reactivirung der 
Landesbehörde dadurch bereitwilligst gefördert werde, daß 
in den Räumen dieser Gebäude dem Herrn LandeSches eine 
angemessene Wohnung, und zur Unterbringung der laudeS- 
behördlichen Bureaux die sonst noch verfügbaren Lokalitäten, 
gegen den ortsüblichen Miethzins und unter Wahrung des 
Rechtes der Kündigung auSgemittelt werden.

Diesem Beschlüsse gemäß wurde der Landcs-AuSschuß 
im ersten Stocke des Burggcbäudeö, die LaudeS-Realitäten- 
Zuspectiou zu ebener Erde untergebracht.

Im  Laudhause wurden die zur Abhaltung der Land
tage nöthigeu Räume refervirt, der übrige erste, sowie der 
ganze zweite Stock der k. k. Regierung gegen einen mäßi
gen Zins in Miethe gegeben. Im  Erdgeschoß wurden die 
von der k. k. Laudes-Haupteasse oecupirteu Localicn au die 
k. k. Steuer-Directioil, zwei Zimmer an die Filial-Escompte- 
Bauk vermiethet.

Für die möglichste Ertrags-Erhöhung der übrigen Ge
bäude, so wie für die thunliche Verminderung der Erhal- 
tungskosten wurde ebenfalls Sorge getragen.

5. Der G. - E. - Fond wurde am 31. August, der 
Landes- und ständische Fond am 31. Oktober 1861 und
31. Jänner 1862 übernommen; die Uebernahme der Wohl- 
thätigkeits-Anstalten mit den betreffenden Foudeu, daun des 
KrankenhanS-Fondes erfolgte am 31. Jänner l. I .

Die fernere Uebernahme der Zwaugarbeits - Anstatt 
mußte jedoch vorläufig abgelehnt werden, da diese unter 
Bedingungen augeboten wurde, deren Annahme der Laudes- 
Sl ns schuß gegenüber dem H. Landtage zu rechtfertigen sich 
nicht getraute, und muß daher dem Beschlüsse der H. Ver
sammlung anheim gestellt werden, ob die Uebernahme des 
Zwaugarbeits-HanseS unter den von der k. k. Regierung ge
stellten Bedingungen als ersprießlich angesehen werden 
können. —  Auch der Landescnltnr-Fvnd wurde vom LaudeS- 
AnSfchusse beansprucht. Sv viel bekannt ist, sind die dar
über eingclcitcten Verhandlungen zwischen dem H. Staats- 
ministertum und der k. k. Landes-Regiernng noch zn keinem 
Abschlüsse gediehen.

6. Der Entwurf einer Geschäfts - Ordnung für die 
Landtags-Verhandlungen und für den Landeö-Ansschuß ist 
vorbereitet und wird der H. Versammlung zur Beschluß
fassung vorgclcgt werden.

7. Der bis zum Jahre 1809 bestandene prov. Fond 
wurde im Jahre 1816 incamerirt und den Ständen Kraius 
seit ihrer Reactivirung —  die im Jahre 1818 stattfand —  
und deren Einkünfte zur Bedeckung der Auslagen nicht hin
reichten , jener Betrag aus dein Staatsschätze angewiesen, 
der über die eigenen Einnahmen zur Bedeckung der stäub. 
Bedürfnisse unumgänglich uothweudig war.

Da dieser jährliche Zuschuß nur als eine billige Ent
schädigung für den cingezogcucn prov. Fond angesehen wer
den kann, so wird der Landes - Ausschuß dem H. Landtage 
den begründeten Antrag unterbreiten, daß eine bestimmte 
Summe als eine Panschal-Absertigung für die nicht rück- 
gestellten Bestandlheilc des vormaligen prov. Fvndes, nicht 
aber die Reactivirung desselben angesprochen werde.

8. Wegen der Unzulänglichkeit des Theatcrfondes, 
wurde aus Anlaß der, im Jahre 1846 erfolgten Restan- 
rirung des Thcatcrgcbäudes, welche eine Summe von 
29.000 fl. erforderte, ein Betrag von 19.000 fl. E. M . 
aus dem stäub. Foude als Darlehen entnommen. In  einem 
besonderen Vortrage wird die Genehmigung eingeholt wer
den , diese, nach Ansicht des Landes-Ausschusses nur schein
bare Schuldsordemug des stand. Fondcs sammt den rück
ständigen Interessen in Abschreibung bringen zu dürfen.

9. Zur Ordnung der Geldverhältnisse des krain.
G.-E.-Fondes nnd der dadurch zu bewirkenden Erleichterung 
der Eontribucuteu hat der Landes-AnSschuß beschlossen, dent
H. Landtage den Antrag zu stellen, daß S r. k. k. apost. 
Majestät die allcrunterthimigste Bitte unterbreitet werde, 
ein Lotto - Auleheu im Nominalbetrage von 2,000.000 fl. 
ö. W. emittiren zu dürfen.

Der Landes-AnSschuß hat sich hinsichtlich der Moda
litäten und Verbindlichkeiten, unter welchen dieses Unter*

I nehmen zur Ausführung gelangen konnte, mit dem k. k. 
priv. Großhandlungshanse I .  G. Schulter und Comp, iu's 
Einvernehmen gesetzt, und den Entwurf eines gemeinschaft
lichen Übereinkommens vereinbart, der den Gegenstand 
einer besonder» Vorlage bildet.

10. Die Klagen über den ganz unzulänglichen Raum 
in den hiertäubigeu Wohlthätigkeits-Austalten, sowohl von 
Seite des ärztlichen Personales als des Publikums, wur
den immer lauter und dringender. Nachdem sich der Landes-



Ausschuß von der Grundhältigkcit derselben die Ueberzengung 
verschafft hatte, wurde die Erweiterung der Lokalitäten, 
mittelst Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf den nörd
lichen Theil des Spitalsgebändes, gegen nachträgliche Ge
nehmigung des H. Landtages beschlossen. Wegen der dama
ligen Ungewißheit des Zusammentrittes des H. Landtages 
und wegen der Unverschieblichkeit dieser Baute, wurden die 
Einleitungen getroffen, daß mit derselben im nächsten Früh
jahre begonnen werden könne.

11. Ein Antrag wegen Systemisirung der dem Lan- 
deS-Ausschnsse beizugebcnden Beamten uud Diener, wegen 
ihrer Bezüge und Ruhegenüsse wegen der Weise ihrer Er
nennung , so wie eine Dienstes-Pragmatik imd Instruktion 
sind zum Bortrage vorbereitet.

12. Kein Land der öfterr. Monarchie dürfte die Last 
der M ilitä r - Bequartirung so schwer empfinden, als eben 
Krain. Um dem Lande diese Last zn erleichtern, wurde 
vom Landes - Ausschuß eine Vorlage vorbereitet, in der i 
jene M ittel angedcutet worden, welche nach der Ansicht des
selben jenen Zweck am entsprechendsten erfüllen dürften.

13. I n  der Landtags-Sitzung vom 15. April wurde 
beschlossen, die Angelegenheit des Moorbrennens dem Lau- 
des-Ausschusse zur gründlichen Erörterung, mit Beiziehnng 
vou Sachverständigen und Antragstellung eines vom Land
tage zn genehmigenden Repntativs znzuweisen. Diesem 
Beschlüsse ist durch einen Entwurf eines Gesetzes zur Re
gelung des Moorbrennens entsprochen worden, welcher dem
H. Landtage zur Schlußfaffnng vorgelegt wird.

Weitere Vorträge über die Einquartirung der Gen
darmerie , über die Ansprüche der Commune von Triest zur 
Berichtigung der im dortigen Eivil - Spitale anerlanseuen 
Kosten für Gebärende und Findlinge, über den projectir- 
ten Brückenbau in Gnrkfeld und Ratschach über die Save, 
bei Gasperte über die Kulpa, über den, den Bienenzüch
tern zn gewährenden Schutz, sind vorbereitet und werden 
im Laufe dieser Session znr Berathniig und Beschlnß- 
nahme vorgelegt werden.

Aus dieser übersichtlichen Darstellnng mögen Sic er
sehen, ob der Landes-Ansfchuß dem ihm geschenkten Ver
trauen entsprochen und feine Stellung richtig anfgefaßt hat.

Und nun lassen Sic uns an unsere Aufgabe gehen; 
das Wohl unseres theueru Vaterlandes, an dem w ir , treue 
Söhne desselben, mit voller Seele hängen, nach Kräften 
zn fördern. Hiedurch tragen wir auch unser bescheidenes 
Schärfleiu zur Wohlfahrt des großen Ganzen bei, und ent
sprechen den hochherzigen Absichten unseres kaif. Herrn; der 
alle Länder, alle Nationen feines weiten Reiches, klein 
wie groß, mit gleichem Wohlwollen umfaßt, und den der 
Allmächtige schützen und schirmen möge immerdar. Hoch 
unser Kaiser Franz Josef!

_ (Die Versammlung erhebt sich und stimmt in ein drei
maliges Hoch, Mnvu und Zivin ein.)

W ir kommen zum ersten Gegenstände, den unsere 
Tagesordnung enthält, nämlich zur Prüfung der Wahl- 
operate der Bezirke Treffen, S ittich, L itta i, Ratfchach, 
Nassensuß und Seifenberg, dann des Wahlbezirkes der 
Landgemeinden Tfchcrncmbl und Möttling.

Ich ersuche den Herrn Referenten Ämbrosch dieselben 
vorzutragen.

Abg. A in b r o s ch (liest): Wahlopcrat des Wahlorteö 
Treffen, für die Landgemeinden der Bezirke Treffen, Sittich, 
L itta i, Ratfchach, Naffenfuß und Seifenberg.

Diese Wahl ist mittelst Land.-Reg.-Verord. vom 6. 
September d. I .  angeorduet, auf den 20. Oktober anbc- 
ranmt und gehörig knudgemacht worden.

Am Tage der Wahl ist nach §. 36 , 3 der L.-O. 
die vorgeschriebene Wahl-Commission, bestehend aus 3 vom 
Wahl-Commissär und aus 4 von den Wahlmännern er
nannten Gliedern des Wahlkörpers, ordnungsgemäß ein
gesetzt worden. Diese wählte sich nach $. 38 den Vor
sitzenden , und es ist demnach gegen die Eonstituirnng der 
Wahl-Commission nichts zu bemerken. Die vorgeschriebenen 
Verzeichnisse der Wahlmänner, belegt mit dem bezirksämt
lichen Verzeichnisse liegen in iluplo bei.

Die Wahl geschah genau nach den §§. 42 und 43, 
und find die Abstimmungen in die zweifachen Abstimmungs- 
Verzeichnisse gehörig eingetragen und zugleich die Gegen
stimmlisten in dulpo geführt worden. Nach dem Serutiuium 
ergab cs sich, daß unter 50 Wählern Herr D r. Johann 
Skedl, Advoeat in Neustadt!, mit der absoluten Stimmen
mehrheit vou 39 Stimmen zum Landtags - Abgeordneten 
gewählt worden fei.

Zugleich sind 32 schriftliche Erklärungen überreicht wor
den , auf welche jedoch die Wahl - Commission gesetzmäßig 
keinen Bedacht genommen hat.

Bemerkt wird, daß in diesem Wahlbezirke 156 Wahl
männer bestehen, von denen jedoch nur 50 au dem Wahl
akte sich persönlich betheiligt haben.

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig vorgenommeii wor
den und D r. Johann Skedl beim ersten Wahlgangc die 
absolute Majorität erhalten hat, so wird nach §. 53 be
antragt , au den Landtag zu berichten, daß für die Zn- 
lafsimg des Gewählten entschieden werden möge.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über 
diesen Gegenstand?

(Niemand meldet sich.)
Nachdem Niemand das Wort ergreift, so werde ich 

den Antrag gleich zur Abstimmung bringen.
Der Landeö-Ausschnß trägt darauf an, die Wahl des 

Herrn D r. Johann Skedl als ordnungsmäßig vorgenommen 
aujuuchmcu und zu bestätigen.

Jene Herren, die mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen die Güte habe», sich zu erheben. (Stimmt- 
lichc Mitglieder erheben sich.)

Herr I .  Skcdl ist also vom Landtage anerkannt und 
bestätigt und nimmt <le jmv feinen Platz int Landtage ein.

Abg. A m drosch:  Der zweite Wahlakt betrifft die 
Landgemeinden Tscheruembl und Möttling (liest.)

Diese Wahl erfolgte anö Anlaß der Ablehnung der 
Wahl von Seite des Anton Lessar und ist die Vornahme 
derselben mittelst Edietes vom 10. April 1861 öffentlich 
bekannt gemacht worden.

Am Tage der Wahl ist vor allem die Wahlkomiuission 
conftituirt und cs sind von dem intcmiiirciidcn laudesf. 
Wahl-Commissär drei und von dcn Wahlmänncru 4 M it- 
glicdcr ernannt worden, welche aus ihrer M itte den Ob
mann bestimmt haben.

Nach Inhalt des Wahlprotocolles ist vor Beginn der 
Wabl den §§. 17 und 18 der Landtags - Wahlordnung 
Genüge geschehen und ist sodann zur Wahl geschritten wor
den, welcher die in clupl» beiliegenden Wählerverzeichnisse 
des ganzen Wahlbezirkes zur Grundlage gedient haben. 
Die Abstimmung wurde in das zweifache Abstimmung^ 
Verzeichnis? eingetragen. Nach beendeter Wahl ergab sich 
auf Grundlage der Abstimmungs-Verzeichnisse nach der bei
liegende» Sliimnzählungö - Liste in liuplo, daß unter 47 
Stimmenden, Johann Kapelle 30 Stimmen, folglich die 
absolute Majorität erhielt.

Bemerkt wird, daß die Gesammtzahl der Wahlmänner 
in diesem Wahlbezirke sich auf 62 beläuft.

1*



4

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig vorgenommen wor
den ist, und Johann Kapelle, Verwalter zn Möttling, die 
absolnte Majorität erhalten hat, so wird nach §. 53 bean
tragt, an den hohen Landtag zn berichte», daß für die 
Zulassung deö Gewählten entschieden werden möge.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas dagegen zn bemerken?
Wünscht Jemand von den Herren daö Wort?
(Niemand meldet sich.)
Da Niemand das Wort ergreift, so bringe ich den 

Antrag zur Abstimmung.
Der Antrag geht dahin: Der hohe Landtag möge 

die Wahl des Herrn Kapelle zum Landtags - Abgeordneten 
als gültig anerkennen und bestätige». Diejenigen Herren, 
welche »lit diese»! Antrage einverstanden sind, bitte ich a»s- 
zustehen. (Geschieht; alle Mitglieder erheben sich.) Er 
wird allgemein als Landtags-Abgeordneter anerkannt.

Herr D r. Skedl! Sie werden jetzt den verfassungs
mäßigen Eid in meine Hände oblegen. (Abg. D r. Skedl 
tritt vor.)

„S ie werden in meine Hände angcloben an Eidesstatt 
Trene und Gehorsam dem Kaiser, Beobachtung der Ge
setze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten."

Abg. D r. S k e d l :  Ich gelobe
P r ä s i d e n t :  In  Bezug auf de» Hrn. Kapelle habe 

ist gestern eilte Zuschrift erhalten in de» NachmittagSstnnden, 
dieses Inhaltes:

„S o  sehr sich der Gefertigte freute, der Eröffnung der 
diesjährigen Landtags - Session und den hohen Landtags- 
Verhandlungen anznwohnen, so sehr muß derselbe bedauern, 
unerwartet gekommener, nicht ansschicbbarcr, nicht zn um
gehender und nicht zu substituireuder Bernsögeschäste und 
eines plötzlich eingetretenen ernstlichen Unwohlseins wegen 
dermalen den Pflichten eines Landtags - Abgeordneten nicht 
Genüge leisten zn können.

Da vor Ende dieses Monats die jetzt eingetretenen 
Hindernisse nicht beseitiget werden können, so wird daö 
Ersuchen gestellt, meine Abwesenheit bis bahnt als eine 
Beurlaubung mischen zn wollen, widrigenfalls ich mich 
genöthiget sehen müßte, mein Mandat als Landtags - Ab
geordneter wider meinen Wunsch und Willen nieder zn legen."

Herr Kapelle wünscht also hier einen Urlaub bis Ende 
d. M ., also etwas über drei Wochen. Ich kann denselben 
nicht eitheiten, muß also die Entscheidung einer h. Ver
sammlung überlassen, ob der hohe Landtag ihm diesen 
Urlaub von drei Wochen bis Ende d. M . ertheilen wolle ! 
oder nicht; ich itnisj mir bemerken, daß bezüglich seiner ] 
Krankheit kein ärztliches Zeuguiß, kurz kein Docunient 
vorliegt.

Wünscht Jemand in dieser Beziehung einen Antrag 
zn stellen?

Abg. Am drosch:  Ich glaube, daß man ans eine i 
Beurlaubung ciurathen könnte, weil diese mir für einen 
Monat angesncht wurde, indem die Ausschreibung einer 
neuen Wahl bei allfälliger Nichtertheilmig des Urlaubes 
sich noch weiter hinaus ziehen würde.

P r ä s i d e n t :  W ir haben also nunmehr einen An
trag ans Erthcilung des Urlaubes bis Ende d. M .

Is t etwas dagegen zn bemerken?
Abg. Freiherr v. A p s a l t c r n : Ich bitte um das 

Wort.
Ich finde, daß die Gründe, welche der Urlaubswer

ber, noch bevor überhaupt über die Annahme seiner Wahl 
von dem Landtage entschieden worden ist, angeführt hat, 
zu allgemein gehalten find, daß auch feilt Unwohlsein, 
dessen er erwähnt, wie der Herr Landeshauptmann bemerkt 
haben, durch nichts bestätiget erscheint, daß die Ausgaben, |

welche der Landtag hat, alle seine Kräfte ans das Ent- 
fchiedenfte in Anspruch nehmen werden-

In  Erwägung dieser Umstände finde ich das Ansuchen 
dieses neugewählten Herrn ein höchst unbescheidenes, und 
glaube daher, den Antrag stellen zu können, daß dein dieß- 
fäUigen Urlaubsgesuche in d e in Umfange nicht Statt gege
ben werden möge.

P r ä s i d e n t :  Wollen der Herr Redner vielleicht 
einen weitern Antrag stellen, auf wie lange Sie einen 
Urlaub demselben ertheilen möchten ?

Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n : Der Herr Urlaubs
werber hat nur einen Urlaub bis Ende d. M . augchicht; 
einen ändern hat er nicht angesncht, er hat auch bemerkt, 
daß die gegenwärtigen Verhältnisse sich nicht ändern werden 
vor Ende d. M . ; nun, das zu benrtheilen sind wir nicht 
in der Lage, weil er uns eben diese Verhältnisse initzu- 
theilen nicht für gut befunden hat, somit glaube ich, gar 
keinen Antrag für eine mindere Dauer stellen zu können, 
sondern beantrage, daß diesem Ansuchen nicht Statt gegeben 
werden möge.

Abg. i t r o m e r :  Ich bitte mit das Wort.
Ich glaube die Geschäfts-Ordnung hat zn bestimmen, 

ob und unter welchen Bedingungen ein Urlaub erthcilt oder 
abgeschlagen werden sott. Nachdem wir bisher keine be
stimmte GeschäftS-Ordnung haben, nachdem wir wenigstens 
darüber nicht berathen haben, so wäre ich der Ansicht , daß 
dieses Gesuch des Herrn Kapelle vorläufig nicht zn erle
digen , sondern so lange in tu.s[jrn>o z» belassen wäre, bis 
Über die Geschäfts - Ordnung von Seite des H. Landtages 
eiti Beschluß gefaßt fein wird.

P r ä | i d e u t : Wünscht noch Jemand in dieser An
gelegenheit das Wort?

(Niemand meldet sich.)
W ir haben also drei Anträge, einen Antrag des Ab

geordneten Herrn Ambro)ch auf unbedingte Ertheilnng des 
Urlaubes bis Ende d. M .

Den Antrag des Freiherrn v. Apfaltcrn, den Urlaub 
demselben zn verweigern und einen vermittelnden Antrag 
des Herrn LandesgerichtSrathes Kromer, diese Angelegenheit 
in .-u.'pcnsi) zu lassen, bis die Berathung über die Ge
schäfts - Ordnung vorgenommen und darüber beschlossen 
worden ist; ich bringe also zuerst den vom Anträge deS 
ersten Redners am Meisten sich entfernenden, nämlich jetten 
des Freiherrn v. Apfaltcrn, dem Hrn. Kapelle den Urlaub 
gänzlich abznschlagen, zur Abstimmung.

Diejenigen Herren, die dafür find, daß dein Abgeord
neten, Hrn. Kapelle, der Urlaub im Allgemeinen verweigert 
werde, wollen die Güte haben, sich zn erheben.

(Geschieht.)
Bitte stehen zn bleiben.
Sind fünfzehn Stimmen dafür, ich muß daher jetzt 

diejenigen Herren, welche der gegenseitigen Meinung sind, 
bitten, aufzufteheu. (Geschieht.)

Es sind 16 Stimmen, der Antrag ist also gefallen.
Ich bringe jetzt den Antrag deS Hrn. Kromer zur 

Abstimmung, daß nämlich dieser Gegenstand vertagt werde, 
I bis die Geschäfts - Ordnung erledigt ist. —  Diejenigen 
; Herren, die damit einverstanden sind, bitte ich, sich zn 

erheben. (Geschieht.)
Auch dieser Antrag ist gefallen.
Jetzt bringe ich noch den Antrag deS Hrn. Bürger

meisters zur Abstimmung, daß dem Hrn. Kapelle ein 
Urlaub bis Ende d. M . unbedingt erthcilt werde. Jette 
Herren, welche damit cittuerstoitbcit sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.)

Er ist auch gefallen. (Heiterkeit.)



Abg. B r o l i c h : Ich stelle, wenn cö nach der Ab- 
stimmung noch erlaubt sein sollte, jetzt den Antrag, dem
selben einen 14tttgigcn Urlaub zu crtheile». (Unruhe.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also diesen Antrag zur
Abstimmung, ob dem Hrn. Kapelle ein 14tügigcr Urlaub 
zu ertheilen wäre. Diejenigen Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.)

Die Majorität ist dafür; cs ist also beschlossen, dem 
Hrn. Abgeordneten Kapelle einen 14tägigcn Urlaub zu cr- 
thcilen, der ihm von Seite dcS Bandes-Ausschusses anSgc- 
fcrtigct werden w ird , über Ermächtigung des Landtages.

W ir kommen nunmehr zur Wahl der Schriftführer.
Ich erachte, daß wir zwar wichtigere Angelegenheiten 

haben, als bloß die Frage, welche neue Schriftführer wir 
bekommen, glaube aber doch, daß dieser Gegenstand so 
wichtig ist, daß ich die Sitzung auf einige Minute» sns- 
pcndircn werde, damit sich die Herren bchnfö der Wahl 
der Schriftführer einigen.

Abg. D r. T o  man:  Ich erlaube mir, um das Wort 
zu bitten, um dicßfallö einen Antrag zn stellen.

Ich glaube, daß cs immerhin am besten ist, die 
Schriftführer über Berhandlungcn einer öffentlichen Vcr- 
sammlnng, wie dieses der H. Landtag ist, ans ihrer Mitte 
zu wählen. Es ist wünschcnöwerth, daß in der Ncihcn- 
folgc die meisten Herren Landtagsmitglicdcr als Schrift
führer folgen werden. Da cS wohl keinem Zweifel unter
liegt, daß diese Session voraussichtlich zwei bis drei M o
nate dauern dürfte, so würde ich dcßhalb den Antrag stel
len, daß zwei Schriftführer für jede Woche gewählt werden 
und nach jeder Woche die Wahl erneuert würde.

P r ä s i d e n t .  Zwei ohne Unterschied?
Abg. T  o in a n : Zwei aus der Mitte des H. Hauses 

wären zn wählen.
P r ä s i d e n t :  W ir haben in dieser Beziehung auch 

in der Geschäfts-Ordnung vorgcsorgt.
Diese Wahl, die heutige nämlich, wäre ohnehin auch 

nur eine provisorische.
Abg. D r. T o m  an : Die Geschäfts - Ordnung ist 

heute vorgclcgt worden, und wenn sie an die Tagcö-Ord- 
nnng kommt, werde ich mir erlauben, einen Antrag zn 
stellen, daß dieselbe einem (Somit ■ zugewicsc» werde, wel
ches sie prüfen und darüber Bericht erstatten wird, weil 
die Geschäfts-Ordnung ein sehr wichtiger Gegenstand, der 
Nahmen um die Wirkungsgrcnzc, ist. Selbst das For
melle ist oft für die Wesenheit der Verhandlungen von Ent
scheidung.

P r ä s i d e n t :  Ich meine nur, daß die heutige Wahl 
nur eine provisorische sein kann, weil ja dann in der Ge
schäfts-Ordnung vorgesorgt wird.

Abg. D r. T  o m a n : Nachdem ich die Fürsorge der 
Geschäfts - Ordnung erfahren, die ich nicht gelesen , ziehe 
ich mit Vergnügen meinen Antrag zurück.

P r ä s i d e n t :  Die Wahl wäre nur für diese paar 
Sitzungen.

Abg. D r. T  o in a n : Dann stelle ich den bestimmten 
Antrag, daß zwei Schriftführer bis zur Botirung der Ge
schäfts-Ordnung gewählt werden.

P r ä s i d e n t :  Daö ist ancli meine Idee. Ich snö- 
pendirc die Sitzung auf einige Minute«, damit die Herren 
sich besprechen könne», welche Sie wählen wollen.

(Die Sitzung wird 10 Minuten nach 12 Uhr unter
brochen.

Wiederaufnahme der Sitzung mn 12% Uhr. Schrift
führer D r. Suppan überreicht die Stimmzettel.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Hrn. v. Wnrzbach und 
den Hrn. Kromer, wenn sic die Güte haben wollen, zu 
scrutinircn:

1. Stimmzettel: Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.
2. „ Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.
3. „ Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

H n nR n „  it
O' it ,, n
7.
8. 
9.

10.
11.

Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.
Hr. Guttnia», Hr. D r. Skcdl.

Hr. D r. Suppan, Hr. Dcschmann. 
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.

Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman. 
Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl. 
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

Hr. D r. Skcdl, Hr. Langer. 
Hr. Guttman, Hr. Langer.
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

12.
13. „
14.
15.
16. „
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. „
24.
25. „
26.
27.
28.
29.
30.
31.
QO ft tt „'X'X0 0 .  tt ff ff

34. und letzter dto. „  „
Es sind also im Ganzen 34 Stimmzettel abgegeben

worden.
Abg. K r o m e r :  Bon den abgegebenen 34 Stimm

zetteln erhielten Hr. Dr. Skcdl und Hr. Guttman jeder
32 Stimmen, Hr. Langer 2 Stimmen, Hr. D r. Suppan 
und Hr. Dcschniann jeder 1 Stimme.

P r ä s i d e n t  (zum Hrn. Abg. v. Wurzbach gewendet): 
Is t es richtig!

Abg. v. W n r z b a ch: Richtig.
Ich ersuche also die Herren, ihr Amt provisorisch 

anzntrcten.
Abg. Dr. S u p p a n :  Es ist wohl schwer, wenn

ein Protokoll von Zweien verfaßt werden soll, wenn viel
leicht die Herren in der nächsten Sitzung ihr Amt antrcten 
würden.

Abg. D r. S k c d l :  M it Vergnügen.
P r ä s i d e n t :  Nun gut, wenn der Hr. D r. Suppan

sich heute noch der Muhe unterziehen will.
Wollen Hr. Statthalter jetzt die Vorlagen cinbringcn?
Statthalter Freiherr v. S  ch l  o i ß n i g g : Dem hohen 

Landtage ist während der ersten Session im Jahre 1861 
das allcrh. Diplom vom 20. Oetvbcr 1860 übergeben 
worden; nachträglich ist von diesem Diplome auch die slo- 
vcnischc Ucbcrsctznng anSgcfcrtigt worden. Ebenso ist daS 
allcrh. Patent vom 26. Februar 1861 mit den Grund
gesetzen im deutschen und slovcnischcn Texte hcrabgclangt. 
Ich beehre mich, dem H. Landtage diese kais. Ausfertigungen 
zu übergeben. (Ucbcrgibt dieselben dem Landcshaiiptmannc.)
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P r ä s i d e n t :  Ich nehme diese kaiserl. Ausfertigun
gen ehrfurchtsvoll in Empfang und werde dafür Sorge 
tragen, daß sic im Archive aufbewahrt werden.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß » i g g : Bon S r. 
Excelleiiz dem Herrn Staatsmiuister bin ich beauftragt, dem
H. Landtage einige Negicruugs - Vorlagen zu mache». Es 
sind dieß: der Entwurf einer Gemeinde-Ordnung uud einer 
Gemeindewahl - Ordnung, —  der Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Bestreitung der Kosten für die Herstellung 
uud Erhaltung der katholischen Kirchen- und Pfründen- 
Gebäude, dann der Beischaffung der Kirchenparainente, 
Einrichtung und Erfordernisse, —  endlich der Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend das Schnl - Patronat und die Kosten- 
bestreitung für die Localitäten der Volks - Schuten. Diese 
Regieruugs - Vorlage» beehre ich mich, dem Herrn Landes- 
hanptinanu zur verfassungsmäßigen Verfügung zn über« 
geben und schieße eine von dem Miuistcrinm herabgelangte 
Uebersctzuug deö Gemeinde-Gesetz - Entwurfes an.

Abg. D r. T o  man :  Ich bitte mn's W ort, Herr 
Landeshanptmanu:

Odkar je  naüa dezela zvezana z vladarji iz 
Itise habsburske in odkar je  nasa domovina v do- 
tik i z drugimi dezelami, ktere stojiju pod temi 
vladarji, je  bila med njima zveza pravienosti in 
zvestobe. Nas narod je  stal zmirorn zvest na 
strani vladarja, bojeval se je na tneji pruti Tur- 
kttrn in drugim suvraznikom /er prelival slovensko 
krv za blagor cele dotnovine ; nas narod nije nik- 
dar zaostal za drugimi narodi, zmirom je ohra- 
n il svitli kinc svoje vdanosti in ljubezni. Zatoraj 
so nasim prededom in dedom pa tudi vladarji 
svojo ljubezen skazovali in so j ih  obdarovali z 
posebnimi pravicami. Danes pa je  prvikrat, da 
nas je  nas Cesar in Vojvod v nasernu materin- 
skemu, v slovenskemu jeziku nagovoril in nam po- 
kazal, da je  doba prisla ki se zamoremo poslu- 
zevati jezika slovenskega, on nam je  dal ustar 
v nasein jeziku pisan; dal je zakon enakoprav- 
nosli iz ktere le zamorc izrasti stanovitno blagu- 
stanje narodov.

Kako bi jaz mogel o lern molcati, k i se pote- 
gujem za prava naroda slovenskega, kako bi mogel 
molcati in ne izreci glasne hvale v imenu sloven
skega naroda, v imenu vsih vrlih Slovencov za 
tu dar pravice. Polozeno itna biti vstavno pismo 
v dezelni shram; ostane nam porok za postavno 
veljavo naiega jezika.

Raduj sc m ili slovenski narod! Veseli sc 
draga domovina!

Vem, da bode odmeval od gorä do gorä, od 
dolin do dolin glas, ki ga vskliknem iz nadost- 
nega srea: Slava nasemu Svitlemu Ccsarju
Vojvodu Francu Jozefu Prvemu. (Lebhaftes, an
haltendes Slava uud Z iv io !)

( In  wörtlicher deutscher Uebersetzung):
Seitdem unser Land verbunden ist mit den Herrschern 

aus dem Hanse Habsburg nnd seitdem unsere Heimat in 
Verbindung mit auderu Ländern sich befindet, welche unter 
diesem Herrscher stehe», bestand zwischen denselben das 
Band der Gerechtigkeit nnd der Treue. Unser Volk stand 
immerdar treu an der Seite des Herrschers, es kämpfte 
an der Gräuze gegen die Türken uud andere Feinde; es 
vergoß sein B lu t für das Wohl des gestimmten Vater
landes. Unser Volk blieb niemals hinter ändern Völkern 
zurück, immer bewahrte es die glänzende Zierde feiner |

Ergebenheit nnd Liebe. Darum haben aber auch die Re
genten unseren Voreltern ihre Liebe bezeugt und ihnen be
sondere Privilegien geschenkt. —  Heute aber ist eö das 
erste M a l, daß Unser Kaiser und Herzog uns tu unserer 
Muttersprache, in der slovenischen, anspricht nnd »ns zeigt, 
daß die Zeit gekommen, in welcher wir nns der slovenischen 
Sprache beviciieu dürfen. Er selbst gab uns die Verfas
sung, in unserer Sprache geschrieben, er gab nns gesetzlich 
Gleichberechtigung, ans welcher mir der bleibende Segen 
der Völker erstehen kann.

Wie könnte ich davon schweigen, der ich für die Rechte 
des slovenischen Volkes cinftche, wie könnte ich schweigen 
und nicht den lauten Dank auösprechen im Ramm des 
slovenischen Volkes, im Rauten aller biedern Slvvenen für 
diese Gabe der Gerechtigkeit,

Die Vcrfassuugöurkunde ist in dem Landes - Archive 
anszubewahreu; sie bleibt uns ein Bürge für die gesetzliche 

i Geltung unserer Sprache.
Erfreue Dich, edles slovenisches Volk, erfreue Dich, 

theures Vaterland.
Ich weiß eö, daß die Stimme, welche ich ans freu

denvollem Herzen ansrufc, von Berg zu Berg, von Thal 
zu Thal wiederhalleu w ird :

Hoch unser» erhobenen Kaiser und Herzog Franz Josef 
dem Erste». (Slava. Slava , Zivio!)

P r ä s i d e n t :  Vo» de» Vorlagen, die Seine Exzel
lenz der Herr Statthalter mir übergeben haben, ist unstrei
tig der Entwurf der Gemeinde - Ordnung die wichtigste 
und die dringendste. Dieser Entwurf gehört nicht zu jenen 
Gegenständen, die nach §. 35 einer Vorbereitung des Lan
des - Ausschusses bedürfen, sondern er kann unmittelbar vom 
Landtage selbst sogleich in Berathuug gezogen werden. Ich 
erlaube mir den Antrag zn stellen, eben wegen der hohen 

! Wichtigkeit des Gegenstandes, daß ein Eornito vorläufig 
gewählt werde, welches diese Gemeinde-Ordnung zu prü
fen nnd die geeigneten Vorschläge dann dem Landtage zu 
erstatten habe. Wolle sich die hohe Versammlung darüber 
aussprechen, im Bezug auf die Anzahl der Mitglieder, und 
im Bezug auf die übrigen Modalitäten, welche dießfalls 
zn wünschen wären. Ich bitte nun um die Bestimmung, ob 
wir heute zur Wahl deS (Somitv’s schreiten sollen, oder 
ob wir eben wegen der Wichtigkeit dieses Gegenstandes diese 
Wahl für die nächste Sitzung, welche übermorgen fein wird, 
lassen sollen.

Freiherr v. Abg. A p s a l t c r i t : Ich bitte mn's Wort. 
Diese Regierungsvorlage ist von unendlicher Tragweite für 
unser Land. Denn es sollen dadurch gewissermaßen die 
Füße geschaffen werden, auf denen unsere Gebarung im gan
zen Lande gehen soll. Ich glaube, daß es demnach zweck
mäßig wäre, wenn unter den Abgeordneten, welche zum 
großen Theile erst heute sich zusammengefunden haben, eine 
kleine Vorbesprechung, chic gegenseitige Verständigung statt* 
finden könnte, um sich sowohl über die Zahl der zu wählen
den Somit'1 - Mitglieder, als auch über die Persönlichkeiten 
derselben zu vereinigen, und erlaube mir daher den An
trag zu stellen , diese Regieruugs - Vorlage für die nächste 

' Sitzung auf die Tageö - Ordnung zu stellen, und daß bann 
die weitere Behandlung nach der Vorschrift der Geschäfts- 
Ordnung vorgeuoimnen werden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in 
dieser Beziehung!

Abg. B  r 0 h l  i ch: Ich wünschte nur, daß auf die 
nächste Tages-Ordnnng zugl e i ch an ch die Geschäf t s -  
O r d n u n g  gefetzt würde, denn das wäre doch das 2111er- 
nothwendigste und Wichtigste, weil sie uns eigentlich vor- 
fchrcibt, wie wir uns auf diesem Boden zu bewegen haben.



Sonst habe ich nichts zu bemerken, nnd bin mit dem Vor
redner einverstanden.

Abg. K r o in e r : Ich muß mich vor Allem dem An
träge des Herrn Vorredners in dem anschließen, daß cs 
allerdings richtig ist, daß nach der Landes - Ordnung, Re- 
giernngs - Vorlagen allen ändern Gegenständen vorgezogeu 
werden sollen; allein bevor man in die Behandlung irgend 
eines Gegenstandes eingehen kann, muß man doch wissen, 
wie artig und unter welchen Modalitäten die Behandlung 
sicher und geschästsordnungsmüßig Vorgehen soll. Deßhalb 
glaube ich, ist es vor allem nothwendig, daß die Geschäfts- 
Ordnung berathen und festgestellt werde, denn erst auf Grund 
der Geschäfts - Ordnung werden wir auch kennen lernen, 
welche einzelnen Vorlagen einem Ausschüsse zngewiesen wer
den sollen, und anS wie vielen Mitgliedern der eine obei
der andere Ausschuß zu bestehen habe, wie er gebildet wer
den solle, und wie er sich bei den Berathungen zu benehmen 
habe. Damit wir also nicht vorgreifen, glaube ich, fei 
vor Allem eine Geschäfts - Ordnung festzustellen.

P r ä s i d e n t :  Is t noch Jemand von den Herren, 
welcher das Wort wünscht, in dieser Angelegenheit? —  
Niemand mehr. —  W ir haben hier zwei Anträge: den An
trag, welchen Baron Apfaltern gestellt hat, der diese An
gelegenheit bis Samstag, bis zur nächsten Sitzung vertagt 
zu wissen wünscht, um sich mittlerweile im Bezug auf die 
Zahl der zum Comit« zu Wühlenden, und im Bezug anf 
die Modalitäten zn besprechen; ein weiterer Antrag der 
Herren Brolich und Kromer, welcher dahin geht, daß zuerst 
die Landtags - Geschäftsordnung durchgenommen, berathen, 
und darüber beschlossen werde.

Wird dieser Antrag, den ich zuerst zur Abstimmung 
bringe, ob mau mit dieser Regierungs-Vorlage so lange 
warten solle, bis die Landtags-Geschäftsordnung berathen 
und beschlossen w ird, angenommen? Diejenigen Herren, 
die damit einverstanden sind, daß diese Vorlage so lange 
zn pansiren habe, bis die Geschäfts-Ordnung berathen nnd 
beschlossen ist, wollen sich erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität.
Abg. D r. T  o m a it. Ich bitte, Herr Landes - Hanpt- 

mann, es ist zweifelhaft, ich bitte zn constatiren.
P r ä s i d e n  t. Ich bitte (nach neuerlicher Zählung): 

Es sind 16 Stimmen nnd 34 sind wir da, er ist also 
gefallen.

Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n :  Wenn ich nochmals 
um's Wort bitte» darf, so werde ich eilte Aufklärung geben. 
Mein Antrag verträgt sich mit dem Anträge der beiden än
dern Herren ans daö vollständigste. Ich habe nicht ange- 
tragen, daß diese Regiernngs - Vorlage ohne Geschäfts- 
Ordnung behandelt werden solle; im Gegentheile habe ich i 
in meinem Antrage ausdrücklich erwähnt, daß die geschästö- 
ordnungsmäßige Behandlung dieses Gegenstandes einzntre- 
ten habe. Ich habe ebenfalls nicht beantragt, daß diese 
Vorlage der alleinige Gegenstand der nächsten Tages-Ord- 
nung sei, sondern es kann auf die nächste Tages - Ordnung 
eben so gut die Geschäfts - Ordnung als diese Regierungs- 
Vorlage gestellt werden, und insofern, glaube ich, ver
tragen sich beide Anträge, und eS können beide Gegenstände 
in der nächsten Sitzung zur Behandlung kommen.

P r ä s i d e n t :  Auf jeden Fall wird die Geschäfts- 
Ordnung in der nächsten Sitzung zur Verhandlung kommen.

Abg. D r. T o  man :  Darf ich um's Wort bitten, 
Herr Präsident?

P r ä s i d e n t :  Sic haben das Wort.
Abg. D r. T o r n a « :  Ich erlaube mir den Antrag 

des hochverehrten Herrn Vorredners zu unterstützen. Wenn 
wir mit einer so wichtigen RegieruugS - Vorlage, wie die
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Gemeinde - Ordnung, soweit hinaushalten, bis die Geschäfts- 
Ordnung, die einige Zeit in Anspruch nehmen w ird , votirt 
ist, dann werden wir viel müßig gehen, oder mir für uns 
selbst lesen können, ohne im Ausschüsse positiv auf ein Ziel 
hiuzuarbeiteu. Deßhalb glaube ich, daß, wenn auch in der 
Geschäfts - Ordnung für einzelne Geschäfte, für einzelne 
Aufgaben eilte bestimmte Anzahl der Somit« - Mitglieder be
stimmt sein sollte, ungeachtet dessen für eine so wichtige An
gelegenheit, wie in allen Parlamenten, in allen Landtagen 
Mitglieder in größerer oder geringerer Anzahl gewählt wer
den können, als sic eben in der Geschäfts - Ordnung be
stimmt sind. Es kann daher jedenfalls in der nächsten 
Sitzung eine gewisse Zahl Mitglieder für den Gcmeindcge- 
fetz - Ausschuß gewählt, und die Geschäfts-Ordnung nebenbei 
behandelt werden; deßhalb unterstütze ich den Antrag des 
hochvererhrtcu Herrn Vorredners.

Abg. Dr. B  l e i w e i s : Bitte um's Wort. Ich unter
stütze ebenfalls deu Antrag des Herrn Baron v. Apfaltern, 
und zwar vorzüglich aus dem Grunde, weil wir in einem 
Falle früher bei der Bewilligung des Urlaubes für den 
Abgeordneten für Unterkrain auch von der Geschäfts-Ord
nung abgesehen nnd Beschluß gefaßt habe».

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö W ort?
Nachdem Niemand das Wort wünscht, so werde ich 

den Antrag des Baron Apfaltern, der unterstützt wird von 
den Herren D r. Toman und Bleiweis, zur Abstimmung 
bringen. Dieser Antrag geht nämlich dahin, daß in der 
nächsten Sitzung das Comitu gewählt werde, daß aber 
nichtsdestoweniger auch in der nächsten Sitzung die Geschäfts- 
Ordnung verhandelt werden könne. Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erhebe». (Geschieht.) Der Antrag hat die Majorität. Ich 
bitte jetzt den Hrn. Bürgermeister, den Rechenschafts-Bericht 
zur Kemitniß der Hrn. Abgeordneten zu bringen.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, darf ich 
noch um das Wort bitten? Ich halte dafür, daß die Tages- 
Ordnnng für deu Rechenschasts - Bericht heute wohl etwas 
verfrüht sein würde, denn nach dem Vorträge des Rechen- 
schaftö-Berichtcö dürfte vielleicht auch die Umfrage geschehen, 
ob einer oder der andere der Herren irgend welchen Antrag 
zn stellen hätte, nachdem der Rechenschafts-Bericht erst ge
genwärtig den Abgeordneten zur Vorlage gebracht wurde, 
und Niemand Gelegenbeit hatte, denselben durchzulesen; 
ich glaube, es wäre doch nach meiner Ansicht angemessener, 
wenn jedem die Gelegenheit geboten würde, denselben durch- 
znlesen, um sich in die Lage zu versetzen, nach dem Vor
trage einen Antrag stellen zn können. Daß auch der 
Rechenschaft« - Bericht wenigstens nach den zwei früheren 
Gegenstände« an die Tagcö-Orduung gesetzt werden würde, 
nämlich nach der Geschäfts-Ordnung und nach der Regie« 
rNiigS-Vorlage der Gemeinde-Ordnung.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß der Vortrag gar 
nicht beirrt, dcnit dieser Vortrag ist nur heute pro nolitia 
der Herren Abgeordneten; wollen Sie Anträge über diesen 
Rechenschafts-Bericht stellen, so steht es Ihnen frei, die
selben wann immer einznbringen; heute ist cS nur pro uolili«, 
damit Sic wissen, was wir gethau, und ich glaube, daö 
wird nicht so viel Zeit erfordern.

Abg. B r o l i  th : Wenn der Herr Landeshauptmann 
die Sache so auffassen, so habe ich Nichts dagegen nnd 
falle von meinem Anträge ab.

Abg. A nt brof ch (lie ft):
„R  e ch en sch a f t ö  - B  er i  ch t des Landes-Ausschusses 

dcö Herzogthnms Krain, über seine Wirksamkeit während 
der Periode vom 21. April 1861 bis 31. Dezember 1862.
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Hoher Landtag!
I n  Gemäßheit des §. 20 der Landes - Ordnung für 

das Herzogthum Krain liegt es dem Landes-AnSschusse ob, 
über seine bisherige Geschäftstätigkeit und über die Aus
führung der vollziehbaren Beschlüsse des letzten Landtages 
dieser H. Versammlung bei ihrem Wiederzusammeutritte um
ständliche Rechenschaft abzulegeu.

Indem sich der Laudes-Ausschuß dieser Pflicht hiemit 
unterzieht, drängt cs ihn vor Allem, auf die Schwierig
keiten hinzuweifeu, welche ihm in dem Umstande entgegen- 
getreten sind, daß der erste verfassungsmäßige Landtag die
ses Kronlandes anseiuauder gegangen war, ohne seinem 
Ausschüsse eine nähere Instruktion zu hinterlassen, die ihm 
bei der Lösung seiner mannigfaltigen Aufgaben zur genauen 
Richtschnur hätte dienen können.

Es drängt den Laudes-Ausschuß, weiterö darauf hiu- 
zudeuteu, daß gerade diese erste Periode seiner Thätigkeit 
zum gute» Theile von einleitenden Schritten und Vorbe
reitungen in Anspruch genommen wurde, welche, ob auch 
ein sichtbarer Erfolg davon noch nicht überall anfzuweisen 
ist, denselben doch für die nächste Zukunft anbahneu ge
holfen haben, und ihre praktische Verwerthnng erst in der 
nächsten Folgezeit werden finden können.

Indem der Landcs-Ausschuß diese Andeutung voraus 
läßt, beabsichtigt er keineswegs die ihm, diesem H. Hause 
gegenüber, obliegende Verantwortlichkeit abzulehueu, son
dern er möchte damit nur jenen Standpunkt gekennzeichnet 
haben, vou dem anö sein redliches Streben ein mildes 
Urtheil zu erwarten einige Aussicht haben darf.

Es muß weiters die Bemerkung vorauSgeschickt werden, 
daß bei jeder einzelnen Position dieses Berichtes die ein
schlägigen Verhandlungs-Acten bezogen werden, so daß es 
jedem Mitgliede des H. Hauses ermöglicht ist, über das 
Ganze der Geschüftsgebarung, oder über einzelne Theile, 
sofort die unmittelbarste Controlle zu üben.

§. 1.
Als eilte seiner vorzüglichsten Aufgaben mußte der 

Landes - Ausschuß die in Vollzugsetzung der vollzichbarcn 
Beschlüsse deS letzten Landtages betrachten.

Da in dieser Richtung Einiges schon unmittelbar ans 
dein Schooße des versammelten Landtages veranlaßt wurde, 
so scheint eö am Platze, hier vorerst des Ergebnisses zu 
gedenken, das diese vom Landtage selbst getroffenen Ver
fügungen zur Folge hatten.

Hier steht in erster Linie die erfreuliche, das Interesse 
des weiubauenden TheileS unseres Heimatlandes tief berüh
rende Erledigung *), welche die in der fünften Landtags- 
Sitzung beschlossene Petition wegen Suspendiruug der Wirk
samkeit der kais. Verordnung vom 12. J IM  1859 erfahren 
hat, indem dieses Gesetz nicht nur sür das Jahr 1862 
f if t ir t , sondern durch den H. Reichsrath einer bleibenden 
Reform entgegen geführt wurde.

Hieran reiht sich ferner die Über das Einschreiten dieses 
LaudeS-AuSschusseS mit allerh. Eutfchließuug vom 30. M ai 
1861 bewilligte, und nach wiederholter Betreibung mit 
Erlaß der k. k. Finanz - Landes - Direktion vom 30. Sept. 
1861, Z .14648, in Vollzug gesetzte Aufhebung der Straßen- 
mauth au der Peterö-Liuie und im Kuhthale 2).

§. 2 .
Dein gleichfalls in der fünften Sitzung dem Laudcs- 

Ausfchusse ertheilteu Aufträge, sich wegen der Uebergabe

') Exhib.-Nr. 649; 1861.
’ ) Exhib. - 4!r. 390 ; 1861.

der Laudes-Austalteu und Foudc mit der H. k. k. Regierung 
in's Benehmen zu setzen, wurde vom LaudeS-Ausschnsse in 
jeder Richtung entsprochen.

Nachdem ein gemischtes Somit« in dein Protokolle 
vom 23. M ai v. I . , Z. 269, sich über die leitenden 
Grundsätze dieser Uebergabe geeinigt hatte, wurden nach 
mehrsälltiger Eorrespoudeuz mit der hohen k. k. Landes- 
Regieruug:

1. der GruudeutlastungS-Foud am 31. August 1861 3),
2. der LaudeSsoud am 31. Oktober 1861 *),
3. der ständische Fond am 31. Jäimer 1862 S),
4. der Krankenhaus -, Irren -, Gebär ° und Fiudelhaus-

foiid am 31. Jänner l. I .  in die Verwaltung des
LandeS-AnSschnsses übernommen e).
Ans den einschlägigen Uebernahms - Operaten, welche 

auf den Tisch des H. Hauses niedergelegt werden, ist zu 
ersehen, daß diese Uebernahme auf Grund von Cassa-Ab- 
schlüsscu und Caffa - Scontrirnngen Statt hatte, und daß 
hiebei von Seite des Landes-Ausschiisseö alle jene Rechts
verwahrungen geltend gemacht wurden, welche nvthweudig 
erschienen, um aus dem Actc der Uebergabe und Ueber
nahme kein Präjudiz für die allenfalls noch zu stellenden 
Rechtsansprüche des Landes zn schaffen.

So wurde bei der Uebernahme des Grundentlastungs- 
FondcS: der Anspruch auf allfällige Ersatzleistung von Seite 
des H. Aerarö fü r , dem Grundcutlastuugs-Fonde aus einem 
Verschulde» der ©teuerämter etwa zugegangene Verluste; 
bei der Uebernahme des ständischen Fondes: der Anspruch 
auf die Bestandteile des incamerirtcn Provinzial - Fondcs 
ausdrücklich gewahrt.

Eine materielle Uebergabe der Lassen, daun des Eassa- 
und Controll-Geschäftes mußte vorläufig auf sich beruhen, 
da es erst vou den Beschlüssen dieses H. Landtages ab» 
hängen w ird , ob für diese Gestionen eigene Hilfsorgane 
zu bestellen sein werde», oder ob sich auch fernerhin der 
vom H. Staatsministerium zugestandenen einstweiligen Aus
hilfe durch landesfürstliche Organe bedient werden soll.

Um der 1). Versammlung einen übersichtlichen Blick 
über den Stand dieser Fonde an den betreffenden lieber- 
nahinstagen zu eröffnen, wird hier erwähnt, baß der Grund* 
eutlastungs Fond in feiner bisherigen Actio Vorschrcibuug 
9,959.955 fl. 15 % kr. betrage, in seiner rcelen Geba
rung derzeit jedoch deßhalb noch passiv sei, weil, ob auch 
die Renten dieses ganzen Eapitals schon seit 1. November  
1848 gezahlt wurden, doch erst mit dem Jahre 1852 die 
Beitragsleistung von Seite dcü Landes mittelst Stenerzn- 
schlägen zu Gunsten des Grundentlastnngs-Fondes begonnen 
hatte, so daß mit Beginn deö Jahres 1857, in welchem 
auch die Eapitals - Rückzahlungen ihren Anfang nahmen, 
das Land Krain au deu Grundentlastnngs-Fond au Kapital

4,452.739 fl.
bann an In te re s s e n ...............................  1,314.696 „
schuldig war.

Zur Tilgung dieser Schuld, welche nach dem Ver- 
losuugöplane in 40jährigen Annuitäten zu erfolgen hat, 
wäre von Beginn dcS Jahres 1857 ein Steuerzuschlag 
vdn 37 °/n nöthig gewesen, während derselbe snetifch sich 
nur auf 26°'0 gesteigert hat, wodurch es erklärlich ist, 
daß sich die Schuld des Landes an den Gruud-EutlastuugS- 
Fond fortwährend vergrößerte und dieser selbst fortan noch 
passiv ist.

») Exhib. - Nr. 302 ; 1861. 
*) Exhib. - Nr. 517 ; 1861. 
') Exhib. - Nr. 444 ; 1862.
•) Exhib. - Nr. 446; 1862.



Der Landesfond schloß am Uebernahmstage mit einem
baren Cassabestande v o n   53.785 fl. 69 kr.
dann in Obligationen .......  2120 „ —  „
ab, und werden dein Landes-Ausschnsse wöchentliche Eassa- 
stands-Answeise vorgelegt, um die Uebersicht der jeweiligen 
Cassenbewcgung zn ermöglichen. —  Diese Cassenbestände 
sind mit jenen der Landeshanptkassa ciumtlirt, und werden 
nur durch abgesonderte RechnungS - Ionrnalien in Evidenz 
gehalten, ein Umstand, welcher den Landes-Ansschuß zwar 
veranlaßte, sowohl bei den Unterbehörden, als auch bei 
dem t. k. Finanz-Ministerium um Separirnng dieser Cassen
bestände ciuzuschreiten 7) , ohne daß ca jedoch bisher ge
lungen wäre, einen Erfolg zn erzielen, indem das hohe 
Finanz-Ministerium dagegen zwar keinerlei principielle Be
denken erhoben, jedoch auf die technischen Schwierigkeiten 
hingewiesen hat, welche bei solcher Trennung unvermeidlich 
wären, so lange beide Lassen von denselben Organen mani- 
pnlirt werden 8).

Der ständische Fond hatte am 31. Jänner l. I .  einen 
Bestand an Barschaft mit . . . .  142 fl. 84 kr.
an Obligationen m i t ................157.311 „ —  „
aufzuweisen, wozu noch der aproxima- 

tive Werth der landschaftlichen Ge-
bände und des MobilarS mit . . 218.955 „ 73 „

hinznznrechnen kommt D).
Am selbe» Tage betrug nach Inhalt des ScontriruugS- 

Operates 10) der in der Gebarung der Direktion der 
Wohlthätigkeits-Anstalten befindliche KrankcnhauS-Fond in
Barem   3774 fl. 70'/, kr.
in Schuldpapieren...................  49570 „ —  „
der Gebürhansfond: in Barem . . 387 „ 8 ' ,  „
in Schuldpapieren...................  1802 „ 50 „
der JrreuhauSfond: in Barem . . 216 „ 33 „
itt Schuldpapieren................... 1475 „ 65 „
der FindelhauSfond: in Barem . . 472 „ 6212 „
in Schuldpapieren..................  7320 „ —  „

Der Landes-Ansschuß hält cs bei diesem Anlässe für 
seine Pflicht, dankbar der Bereitwilligkeit zn gedenken, mit 
der die H. k. k. Landes-Regiemug ihrerseits die austands- 
lose Abwicklung dieser Uebernahms-Operationen fördern ge
holfen hat.

Nur in einem Punkte konnte der gewünschte Einklang 
zwischen der Anschauung der k. k. Landes - Regierung und 
dieses Landes-Ausschusses bis zur Stunde noch nicht er
reicht werden, und cs liegt gerade in dieser Differenz der 
Grund, warum der Landes-Ausschuß bisher die Zwang- - 
arbeite Anstatt noch nicht in seine Verwaltung übernom
men hat.

Die Negierung hat nämlich über Anordnung des H. 
Staatsministeriums die Uebergabe der Zwangarbeits-Austalt 
an die Bedingung geknüpft, daß ihr "das Recht der Er
nennung des Verwalters dieser Anstalt Vorbehalten bleibe " ) .

Dieser Vorbehalt erschien dem Landes - Ausschüsse mit 
so tief eingreifenden Folge» verknüpft zu sein, daß er die 
Verantwortlichkeit nicht auf sich nehmen konnte, ohne vor
läufige besondere Ermächtigung dieses H. Hauses ein so wich
tiges Recht aufzugeben.

Der Landes - Ausschuß bcmiihctc sich zwar in seinen 
Noten vom 5. Juni l. I . ,  Z. 692, und 23. August l. I . ,  
Z. 2020, darauf hinzuweisen, daß die hierortige Zwang- 
arbeite - Anstalt bloß aus Landesmitteln erhalten, und de-

’ ) Nr. 2145; 1862.
*) Exhib. - Nr. 3012; 1862.
*) Exhib. - Nr. 915; 1862.

'") Exhib. - Nr. 446.
" )  Nr. 692, 2020; 1862.

reit Verwaltungsorgane nur vom Lande bezahlt werden; daß 
somit mich die Ernennung nur der Landesvertrctung zustehen 
müsse; er bemühte sich darznstellen, daß die Ernennung des 
Verwalters durch eine andere Behörde gegründete Besorg
nisse erregen müsse, weil dadurch möglicherweise alle Ver
fügungen des Landes - Ausschusses bezüglich der Verwaltung 
der Anstalt, in ihrer Ausführung an dem mehr ober min
der guten Willen des Verwalters scheitern gemacht würden; 
er wies endlich nach, daß der Vorhalt: es habe der Lan
des - Ausschuß von Böhmen und Steiermark die dortige» 
Zwaugnrbeits - Anstalten unter der gleichen Bedingung an
standslos übernommen, in Kram dcßhalb nicht verfangen 
tonne, weil in Böhme» und Steiermark die Zwaugar- 
beits - Anstalt mit der Strafanstalt verbunden fei, was in 
Kram nicht der Fall ist.

Allein die H. Regierung beharrte auf ihrem Stand
punkte selbst dann noch, als der Landes - Ausschuß, um 
die schnellere llcberualjmc zu ermöglichen, sich zur Eonees- 
sioit herbeiließ, sich jederzeit vor der Ernennung des Ver
walters mit der k. k. Regierung ins Benehmen setzten, und 
nach Möglichkeit ihre Wohlmeinnug beachten zu wollen.

Es wird mm Sache dieses H. Hanfes sein, darüber 
zu entscheiden, ob es im Interesse des Landes liege, die 
Zwangarbeits-Austalt unter obiger Bedingung zu übernehmen.

Jedenfalls glaubt der Landes Ausschuß für seinen bis
herigen Vorgang in dieser Angelegenheit seine volle Recht
fertigung darin zu finden, daß durch diesen Aufschub kei
nerlei wesentlicher Nachtheil dein Laude ziigcgcgaiigeii ist, 
während eine llebcrnahutc unter obiger Bedingung ein Prä
judiz geschaffen hätte, dessen Folgen von einer kaum über
sehbaren Tragweite für die ganze künftige Administration 
dieser Anstalt geworden wären.

Da nach §. 18 der Landes-Ordnnng für Ärain, auch 
die Landes - Eitltiir als Landesangelegenheit erklärt wird 12), 
so hat sich der Landes - Ausschuß verpflichtet erachtet, außer 
den vorgenannten Foudeii, auch die Uebergabe des hierlauds 
bestehenden Landes - Eultur - Fvndes von der k. k. Landes
regierung zn reelamiren.

Die Uebergabe hat jedoch bis jetzt dcßhalb noch nicht 
stattgefunden, weil die darüber ciugclcitctc Verhandlung 
zwischen der k. k. Landesregierung und dem H. StaatSmi- 
nislerinm noch nicht zum Abschlüsse gelangt ist 13).

§. 3.
Der Landes - Ausschuß hat sich jedoch nicht damit be

gnügt , die vorgedachten Fonde und Anstalten lediglich in 
feitte Verwaltung zu übernehmen, sondern hat, insbeson
dere bezüglich des ständischen FondeS, auch die Frage in 
Erörterung gezogen, ob nicht einzelne Theile davon durch 
den Verlauf der Zeit verloren gegangen, und welche Schritte 
zur Wiedererlangung dieser Vcrmögensbestandthcile führen 
könnten.

Eine in dieser Richtung verfaßte Denkschrift, welche 
die feit Jahrzchcndcn schwebende Frage über die Ansprüche 
des Landes ans der Jncamcriruug des vorbestandenen Pro- 
viueialsoudes umständlich bespricht, wird mit den einschlä
gigen Anträgen, als besondere Vorlage, von Seite des 
Landes - Ausschusses dem hohen Landtage zur Erörterung 
und Beschlußfassung vorgelegt werden.

§. 4.
Anknüpfend an die ltcbcrnahme der verschiedenen land

schaftlichen Gebäude hat der Landes - Ausschuß mit Bedacht-- 
nähme auf die vom H. Landtage in der sechsten Sitzung

**) Exhib. - Nr. 824; 1861.
“ ) Exhib. - Nr. 840; 1862.
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gemachte Andeutung nicht unterlassen, für die nutzbringende 
Verwerthung derselben zu sorgen.

Während daher nach dein Beschlüsse dieses hohen Hanfes 
die Lokalitäten des 2. Stockwerkes in der Burg dem Lan- 
dcöhauptmanne zur Wohnung überlassen, und die Räume 
dcü 1. Stockwerkes, dann ein ebenerdiges Lokale als Kanz
leien des Landes - Ausschusses benützt wurden, sind die Lo
kalitäten des Landhauses, mit Ausnahme dieses Saales und 
der daranstoßenden 3 Zimmer, der k. k. Staats - Vcrwal- 
tung und der Filial-Escomptc-Bank 14) um den Gesammt- 
micthzins von jährl. 3000 fl. in Miethe überlassen wor
den Die einschlägigen Miethverträgc werden ans den 
Tisch dieses Hauses nicdcrgclcgt.

Bezüglich der Berwerthung der Localitätcn des an das 
Landhaus anstoßenden Gebäudes Consc.-Nr. 105 in der 
Salcndergasse 10) wurden keine Veränderungen vorgeuom- 
incn, sondern der 2. Stock der k. k. LandwirthschaftS - Ge
sellschaft zur unentgeltlichen Benützung überlassen, der 1. 
Stock aber um 202 ft. 50 kr. vcrmicthct.

Dergleichen wurden die bezüglich des Ballhauses Consc.- 
Nr. 30 in der Gradischa mit einer Jahreömiethc von 
315 f l . , bezüglich der Redoute und der anstoßenden Häu
ser Consc.-Nr. 136, 138 am alten M arkt, mit einem 
JahrcScrtragc von 1646 fl. 62 kr., bezüglich des Theaters 
mit einem Miethzinse von 210 fl. ,  endlich rücksichtlich der 
Hanptwachc mit einem Miethzinse von 84 ft. bestandenen 
Micthvcrhältnisse einstweilen aufrecht erhalten, und ein 
bisher an den Stadtmagistrat um 31 fl. in der Redontc 
vermiethctes Locale um 03 fl. an die philharmonische Ge
sellschaft weiter vcrmicthct.

Die bisher ohne Erträgniß gebliebene Nützung eini
ger im Garten des Lhccal - Gebäudes stehender Maiilbeer- 
bäume wurden verpachtet, der Garten selbst über Ansu
chen des Stadtmagistrates zur Benützung als Tnrnschule 
angewiesen.

Der ans der Rückerstattung einer noch ans den Ren
ten des Gutes Untcrthurn geleisteten Vorschusses herrührende 
Betrag von 650 f l . , sowie ein Thcilbetrag der pro 1862 
fälligen Miethzinse dcö Landhauses mit 3003 fl. 96 kr. 
öst. W. wurde mittelst Ankauf von krainischcn G. - C. 
Obligationen, im Nominalbeträge von 4150 fl., fruchtbrin
gend gemacht.

Nicht minder glückte cs dem Landes - Ausschüsse, durch 
die nunmehr im öffentlichen Lizitationswcge erfolgte Ber- 
micthnng der dem Theaterfonde zur Disposition verblei
benden Thcatcrlogcn ein namhaftes Mehrerträgniß ge
gen die Vorjahre für den Thcatcrfond zn erzielen l7), wo
durch die Möglichkeit herbeigeftthrt wurde, einen Thcil je
ner Kosten zn decken, welche die so dringend nothwcndige 
Renvvirung dcö äußern Schauplatzes erheischte.

Sowie der Landes - Ausschuß bemüht war, auf solche 
Art einerseits für eine Vermehrung der Renten des Lan
des - Vermögens zu sorgen, ebenso hat er sein Augenmerk 
andererseits auch darauf gerichtet, die im mehrjährigen 
Durchschnitte bisher jährlich 4600 fl. betragenden Conser- 
virungskostcn der Gebäude nach Möglichkeit zu vermindern, 
und ans die Hälfte dieses Betrages zn rcdncircn. So wurde 
die Erhaltung dcö Bnrggartcns, welche bisher im mehr
jährigen Durchschnitte einen Aufwand von 800 fl. erheischte, 
gegen ein IahrcSpanschale von 300 fl. im Vcrtragswcge 
hintangcgcbcn, wogegen unter Vorbehalt der nachträglichen 
Genehmigung dieses H. Hauscö dein bisherigen, nun dienst-

“ ) Eck,ib. - Nr. 115.
") Ext,ib. - Nr. 2199.
") Exbih. - Nr. 83.
") Exhib.- Nr. 152, 179, 2140.

untauglich gewordenen Burggürtncr eine Gnadcngabe mo
natlicher 15 fl. bewilligt wurde ,S).

Die Rauchfangkehrer - Arbeit, für welche noch im I .  
1861 ein Betrag von 330 fl. verausgabt werden mußte, 
wurde vertragsmäßig für weitere 5 Jahre um den accor- 
dirtcn Betrag von 140 fl. vereinbart.

Die Versicherung der Redoutc und der anstoßenden 
Gebäude Consc.-Nr. 130, 137 gegen Fcuersgcfahr ' “) 
wurde auf vortheilhaste Art für 6 Jahre bei einem Ver- 
sichernngswerthe von 20.273 fl. um die Gcsammtprüinie 
von 87 fl. 00 kr. durchgcführt, jene noch dringendere des 
Theatergcbüudcs zwar ebenfalls in Angriff genommen, je
doch bisher dcßhaib noch nicht zum Abschlüsse gebracht, weil 
mehrere Privat - Logcnbesitzcr, deren BcitragSlcistnng zn der 
für 0 Jahre auf 902 fl. 43 kr. berechneten Assekuranz- 
Prämie in Anspruch genommen wurde, dieselbe abgelchnt haben.

Das eigcnthümlichc Verhältnis; des TheaterfondcS zn 
den Privat - Logcucigcnthümcrn wird dem hohen Landtage 
in einer besondern Vorlage des Nähern vorgeführt und hiebei 
die Genehmigung cingcholt werden, eine zur Last des Thcatcr- 
fondcs bestehende, nach der Ansicht dieses Landes-AnSschusscs 
imaginäre Schuldforderung des ständischen Fondcs von 
19.000 fl. sammt Anhang in Abfall bringen zn dürfen 20).

Dem Landes - Ausschüsse ist der schlechte Banzustand 
des hicrortigen, ebenfalls zum Landes - Vermögen gehörigen 
Lhccal - Gebäudes nicht entgangen. Dieses im I .  1789 
von den Ständen Krain's um 0987 fl. gekaufte, und ans 
einem FranziSkanerklostcr mit einem Aufwande von 20.826 fl. 
zu Schnlzwcckcn adaptirte Gebäude, wurde von den Stän
den dem k. k. Studiensonde gegen dem zur unentgeltlichen 
Benützung überlassen, bas; dieser Fond für die Erhaltung 
des Gebäudes sorge und die einschlägigen Kosten selbst 
bestreite.

Der Landes - Ausschuß hat nicht ermangelt 21) , dem 
k. k. Studien - Fondc wiederholt und mit allem Nachdrucke 
diese Verpflichtung in Erinnerung zn bringen, er hat die 
dermaligen Bangcbrechen erheben, den zur ordnungsmäßi
gen Herstellung erforderlichen Bauaufwand ermitteln lassen 
und daö einschlägige Opcrat, welches ein Erfordernis; von 
10.203 fl. 19 tr. anfwcisct, der k. k. Landesregierung 
mitgctheilt.

Der Landes - Ausschuß muß zn seinem Bedauern be
merken, das; seine einschlägige Bemühung bisher den ge
wünschten Erfolg nicht gehabt, indem sich die k. k. Landes
regierung darauf beschränkte, einen neuen commissioucllcn 
Zusammentritt in Aussicht zn stellen, aus dessen Ausschrei
bung der Landes - Ausschuß jedoch bis zur Stunde wartet.

Es wird Sache des H. Landtages sein, auch dieses 
Verhältnis; zu erörtern, und über eine einschlägige Vor
lage des Landes - Ausschusses die Frage zu lösen, ob die
ses Bcrhältniß fortzubcstchcn habe, oder ob cö nicht gebo
ten sei, falls der k. k. Studienfond noch länger zögern sollte, diese 
Herstellungen im ganzen Umfange ihres erhobenen Bedarfes so
fort in Angriff zu nehmen, die Rechte des Eigenthümers rück
sichtslos geltend zu machen, und aus einem Verhältnisse zu 
treten, welches für das Land die Gefahren dcö noch weitern 
Verfalls dieses Gebäudes im Schooße zu tragen scheint.

§• 5.
Der Umstand, daß die zur Bestreitung der currenten 

Schuldigkeit des G. - E. - Fondcö vom H. Aerar geleisteten 
Vorschüsse mit 5°/0 verzinset werden müssen, und die That-

" )  Exhib. - Nr. 375.
") Exhib. = Nr. 625.
” ) Exhib. - Nr. 40.
" )  Exhib.-Nr. 83,1275
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sache, das; nach der am Schlüsse des Berw.-Jahres 1861 
gepflogenen Abrechnung ein derlei Vorschuß-Guthaben von 
52.339 fl. 1)7 kr. zu Gunsten des k. f. AerarS resnltire, 
haben de» Landes Ausschuß bestimmt22), die gleiche Summe 
aus dem disponible» Eassabestande des Laudes-Foudes vor
schußweise dem G.-E.-Fonde zuzuwciidcn, wodurch für den
selben und rücksichtlich die Landes - Conenrrenz ein Zinsen- 
ersparuiß von jährlich 2(500 fl. herbeigesührt wurde. Da 
übrigens mit dem I .  1873 die Beitrags - Leistungen der 
Verpflichtete» zum G.-E.-Fonde ihr Lude erreichen werden, 
so hat der LandeS-Ausschuß in Voraussicht der uuerschwiug- 
licheu Last, welche sohin dem Lande behnss der weitern 
plaumäßigeu Dotirnng des G.-E.-FoudeS obliegen wird, 
und mit Rücksichtnahme auf die schon oben erwähnten Ber- 
hältuisse deö kraiu. G.-E.-FoudeS, sein Augenmerk auf eine 
Credit-Operatiou gerichtet uud eine Vorlage für deu hohen 
Landtag bereitet, um sich die Zustimmung zu einem Lotto- 
Auleheu von 2,000.000 Gnlden zu erbitten. Es muß selbst
verständlich dieser Vorlage Vorbehalten bleiben, dem hohen 
Landtage die einzelnen Details dieser, für das Interesse 
des Landes so hochwichtigen Operation vvrzusühmi; hier 
genüge die Bemerkung, daß dieses Darlehen mittelst 20 fl.- 
Loseu aufgebracht, vermöge eines eigenen Tilgnngs-Fondcö 
in 50 Annuitäten rückbezahlt; der dafür bar cingeheude Betrag 
vou l ,630.000 fl. mit der Theilsnmine von 1,100.000 fl. 
zum Ankaufe vou ungarischen, siebcnbnrgischen und eroa- 
tischeu G.-E.-Obligationen für deu TilguugS - Fond, der 
Rest vou 530.000 fl. aber für deu G.-E.-Fond verwendet, 
uud letzterer vom I .  1864 bis zum I .  1873 derart frite- 
tificirt werden soll, daß für selben am Schlüsse des I . 1873
G.-E.-Obligatioueu im Nominal-Betrage vou 1,300.000 fl. 
vorrüthig sciu dürfte».

Daß übrigens auch alle ander», dem Landes-Aus
schüsse verfassungsmäßig ziigefallenen Agenden bei der Geba
rung des G. - E. - FondeS und speziell die dircctivmäßigen 
Verlosungen und Rückzahlungen der verlosten G.-E.-Obli- 
gationen anstandslos abgewickelt wurden, dafür geben die 
einschlägige», durch die LandeS-Zeitnng veranlaßten Knnd- 
machungeu den besten Beweis, so wie in dieser Richtung 
noch bemerkt zu werden verdient, daß der Landes Ausschuß 
auch die monatliche Abrechnung zwischen dem k. k. Aerare 
uud dem G. - (5. - Fonde der Oesfentlichkeit übergebe, und 
daß bei der Begutachtung des Voranschlages des G. - E.- 
Fondcs pro 1863 der Antrag angenommen wurde, den 
börsenniäßigen Ankauf vou G.-E.-Obligatiouen aufzugeben, 
weil dieser Ankauf auS den Capitals-Vorauszahluugeu der 
Verpflichtete» zu besorge» ist, diese Vorauszahlungen aber 
bereits für die laufenden Renten verwendet wurde», so daß 
dieser Obligations-Ankauf nur mittelst eines, erst den letzten 
Jahren der Abzahlungs-Periode zu Gute kommenden meh
reren Zuschlages hätte durchgeführt werden können.

§• 6 .

Mehrfälltige, im Publikum laut gewordene Klagen 
und Wünsche haben den Landes - Ausschuß bestimmt, die 
Verhältnisse des hierortige» Spitals, der Gebär -, Findel- 
uud Irren-Anstalt einer eingehenden Erörterung zn unter
ziehen.

Die dringende, im Interesse des Heilzweckes und der 
Humanität uuabweislich gebotene Erweiterung des Spitals 
mittelst Aussetzung eines zweiten Stockwerkes ans den nörd
lichen Tract mit einem Kostenanschläge von circa 15.000 fl. 
erschien dem Landes - Ausschüsse so »»verschieblich, daß er 
nicht erst die Genehmigung des damals noch in fernere

” ) Exhib. - Nr. 972.

Aussicht gestellten zweiten Landtages abwartcn zu müssen 
geglaubt hat, sondern daß er die sogleiche Inangriffnahme 
gegen Einholung der nachträglichen Genehmigung dieses
H. Hauses beschloß und die Einleitungen getroffen hat, daß 
damit schon im nächsten Frühjahre begonnen werde 2S).

Nicht minder hat der Landes - Ausschuß bei diesem 
Anlässe auch dafür Sorge getragen, daß im Hofraume der 
Anstalt durch Baninpflanzungen Schattenplätze gewonnen 
werden, ans welchen die Rcconvalcsccnten Erholung finden 
können.

Es gereicht hiebei dein Landes - Ausschüsse zur beson- 
deru Befriedigung, die Mitteilungen beifügen zu können, 
daß die M ittel zn diesem Ziibaue in den disponiblen Cassa- 
bcstänbeu des Landcö-Fondcs bereits vorlicgcn, daher eine 
mehrere Umlage zu diesem Zwecke entfallen konnte.

Eine der wundesten Stellen im Bereiche der hierlän- 
digcit Wohlthätigkeits-Anstalten war und ist noch dermalen 
das Irrenhaus.

Mangelhaft in feiner iuiicru Einrichtung ans Gründen 
localer Natur, entspricht es nicht mir nicht dein humanen 
Zwecke der Heilung seiner unglücklichen Bewohner, sondern 
erheischt auch einen Aufwand, der außer allein Verhältnisse 
zum Erfolge steht.

Der Landes - Ausschuß hat daher auch die Frage in 
Erwägung gezogen, ob eS nicht im Interesse der Mensch
lichkeit und selbst des Kostenpunktes liege, eine Vereinigung 
der hierortigen mit der zn Freischloß in Steiermark neu zu 
errichtenden, oder jener in Kärnten bestehenden Irren-Anstalt 
anzustreben.

Die einschlägige Verhandlung mit dem Landes-Aus
schüsse von Steiermark und Kärnten ist noch zu keinem 
Abschlüsse gelangt, dürste jedoch noch im Lause dieser Land- 
tags-Session so weit gereift fei», um dem hohen Landtage 
auch in dieser Beziehung einen weitern bestimmten Antrag 
stellen zu können.

Die maßlosen Vergütungs-Ansprüche, welche von der 
Direetioii der Wohlthätigkcits - Anstalten in Triest für die 
Verpflegung der in den dortigen Spitälern nitfgenommcncn 
Kramer an deu LandeS-Fond gestellt werden, Haben diesen 
LaudeS-Ausschuß bestimmt 2t) , in dreifacher Richtung Ab
hilfe zu suche»: einmal dadurch, daß auf eine genauere 
Nachweisung der Stichhaltigkeit dieser Ansprüche gedrungen, 
und ohne solche Nnchwcifitng jede Vergütung abgelehnt 
wurde; dann dadurch, daß die Aufsichtsbehörden in Triest 
ersucht wurden, die Fremden - und Dienstboten - Polizei 
mit mehr Ernst zu handhaben; endlich dadurch, daß das
H. Ministerium gebeten wurde, eine eingehende Untersuchung 
der WoHltHätigkcitS-Austalteu in Triest zu veranlassen, um 
unbegründet scheinende Vergütungs - Ansprüche nach Mög
lichkeit zn beseitigen, oder doch die Eontrolle darüber zn 

j erleichtern.
Auch in dieser Beziehung sind die Verhandlungen noch 

nicht zum Abschlüsse gediehen, doch wird ihrer hier zn dem 
Ende gedacht, damit der hohe Landtag ersehen möge, daß 
der Landes - Ausschuß bestrebt war, das Landes - Interesse 
auch in dieser Richtung zu wahren.

Andererseits hat der Laudes-Ausfchuß die Berechtigung 
des Spitals der barmherzigen Brüder in Agram, als einer 
öffentlichen Heil - Anstatt, deßhalb anerkannt, und auch die 
Vergütung der VerpflegSkosteu - Beträge vom I .  1862 an 
ungesichert, weil das H. k. k. Ministerium bestätigte, daß 
diese Anstatt alle Aufgaben einer öffentlichen Heil - Anstatt 
erfülle, und weil die 'Direetioii derselben erklärte, daß sie

**) Exhib. - Nr. 289.
" )  Exhib. - Nr. 697.
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im Gegenfalle feine Kraincr mehr in das Spital aufneh
men würde. *

Hieher gehört auch eine vom Landes-Ausschüsse vor
bereitete Borlage, welche aus moralischen, sozialen und 
pekuniären Gründen die gänzliche Beseitigung der Findel- 
Anstalt und eine radieale Aeudernug des Findelwesens 
befürwortet; eine Vorlage, deren Tragweite das volle 
Interesse dieses H. Hauses in Anspruch zu nehmen geeignet 
erscheint.

Auch der Frage 25) ist der Landes - Ausschuß nicht 
ausgewichen, ob nämlich die Regie der Wohlthütigkeits- 
Austalten fernerhin denselben Händen zu belassen ist, in 
denen sie sich factisch befindet 27). Um jedoch hiebei 
den Schein jeder Voreingenommenheit zu beseitigen, um 
jedes unbegründete Urtheil ferne zu halten, hat sich der 
Landes-Ansschuß in dem Beschlüsse geeinigt, das laufende 
Verwaltungsjahr als ein Beobachtungsjahr anzusehen, und 
hat zu diesem linde monatliche lionferenzen der Direetion 
der Wohlthätigkeits - Anstalt, der Primarärzte und der 
Oberin deö Ordens der Töchter der christlichen Liebe unge
ordnet, deren Protokolle dem Landes-Ausschusse vorzulegen 
sind, und die Grundlage, eben sowohl zur Behebung wirk
licher Gebrechen, als auch zur Nückweisung unbegründeter 
Beschwerden bilden werden.

Zwischenweilig wurde eine Revision der in mehreren 
Punkten nicht entsprechenden Speise =■ Ordnung veranlaßt, 
und die Verfügung getroffen, daß dieselbe zur selbsteigenen 
Cvntrolle der Erkrankten in den Krankeusälen augeheftet werde.

§• 7.
Die in der fünften Landtags - Sitzung dem LandeS- 

Ausschusse zngewiesene Entwerfnng einer Geschäfts-Ordnung 
für die Verhandlungen dieses hohen Hauses hat in einem 
Operate ihren Ausdruck gefunden, welches dem Landtage 
vorgelegt und als einer der erste» Berathungö-Gegenständc 
auf die Tagesordnung gesetzt werden wird.

An diese Geschäfts - Ordnung wird sich der Entwurf 
einer Instruction für den Landes-Ansschuß reihen, welcher 
ebenfalls als Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet 
vorliegt. Ebenso ist das Regulativ für das Brennen des
Laibacher Moores entworfen, und wird der Genehmigung
dieses H. Hauses vorgelegt werden.

§• 8.
lieber die Ergebnisse der Berathnng jenes Comite's 

welches der Landtag in seiner siebenten Sitzung anläßlich 
des Antrages auf Förderung der Operation des Grnud- 
lasten-Ablösungs-Geschäftes gewählt hat, muß die Bericht
erstattung selbstverständlich jenem Comitö überlassen bleiben;
aber auf einen sichtbaren Erfolg glaubt der Landes - Aus
schuß schon hier weisen zu dürfen; auf den nämlich, daß 
seither die Ergebnisse des Fortschreitend dieser Operation, 
zeitweise in offiziöser Art, dem hieran so wesentlich inier- 
cssirten Lande durch die Landes - Zeitung bekannt gemacht 
werden.

§• 9.
Um der Vollendung des vom hochwürdigen Herrn 

Fürstbischöfe Anton Alois Wolf letztwillig ungeordneten, 
für den gedeihlichen Fortschritt unserer Muttersprache so 
wesentlichen zweiten TheileS des slovenischen Wörterbuches 
Vorschub zu geben, hat der LandeS-Ausschuß nicht verfehlt, 
in Gemäßheit der vom hohen Landtag in der siebenten 
Sitzung gefaßten Beschlüsse, sich sowohl an den gegen

" )  ad Nr. 490.
” ) Erhib. - Nr. 28530; 1862.
” ) Exhib. - Nr. 1852; 1862.

wärtigen hochwürdigcn Herrn Fürstbischof, als auch an das 
k. k. Landesgericht als Abhandlungs - Instanz, und zwar 
an Letzteres mit dem Ersuchen zu verwenden, daß auf die 
Herren Testaments-Exeeutoren ernstgemäß eingewirkt werde, 
damit dieser Theil der letztwilligen Anordnung ehestens zum 
Vollzug gelange.

Aus der einschlägigen Erwiederung ist zu entnehmen, 
daß die momentane Stockung in materiellen Schwierigkeiten, 
dann in den noch in Verhandlung stehenden Ersatzansprüchen 
aus dem PatrvnatSrechte ihren Grund hat; Schwierigkeiten, 
die zwar keineswegs unüberwindlich sind, deren Abwicklung 
jedoch naturgemäß nbgcwartet werden muß, um den reinen 
Fond zu ermitteln, ans welchem die Kosten für die Ver
fassung und Drucklegung dieses nationalen Werkes zu be
streiten sein werden.

Der hohe Landtag kann übrigens die Versicherung 
hinnehmen, daß der Landes - Ausschuß diese Angelegenheit 
im wachsamen Auge behalten, und vielleicht noch im Laufe 
dieses Landtages weitere Anträge in dieser Richtung zu 
erstatten in der Lage sein wird.

§. 10.
Rach dem Beschlüsse der achten Landtags-Sitzung hat 

der Landes - Ausschuß die bisher bei der ständisch Verord
nten - Stelle bedienstet gewesenen Beamten und Diener 
provisorisch in seine Verwendung genommen. Die Zahl 
der erster» betrügt 4, die der Diener 2. —  Ungeachtet der 
damalige Geschäftsumfang das Zehnfache jenes der ständisch 
Verordneten-Stellc erreicht, war der Landes-Ausschnß doch 
bemüht, das Geschäft bloß mit diesen disponiblen Arbeits
kräften im Laufenden zu erhalten, ohne dem betreffenden 

I Fonde eine mehrere Last aufzubürden, es wäre denn, daß 
einem Amtspraktikanten ein Diurnum von monatlichen 25 fl. 
gegen nachträglich? Genehmigung dieses hohen Hauses ver
liehen wurde 28).

Der Landes - Ausschuß ist in die unangenehme Roth- 
wendigkeit versetzt worden, gegen einen dieser Beamten 
wegen grober Dienstes - Vergehen eine Diseiplinar - Unter
suchung durchzuführen, deren Ergebniß dem hohen Land
tage zur endlichen Beschlußfassung vorgelegt werben wird.

Da dieser Beamte seit 26. Juli l. I .  seinen Dienst 
factisch verlassen hat, und ihm in Folge dessen auch der 
Bezug des Gehaltes gesperrt wurde, so mußten zwei D iu r
nisten, einstweilen auf die Dauer von vier Monaten, aus
genommen werden.

Der Tod des früher» ständischen Seeretärs Moritz
F-rcih. v. Taufferer 20) und des ständischen Protokollisten
Camillo Grafen Thun, 30) ,  welche Beide Pensionen ans 
dem ständischen Fonde bezogen, hat die Pensions-Ansprüche 
ihrer Witwen zur Sprache gebracht.

Der Landes-Ausschnß hat in Anbetracht, daß sich 
diese Ansprüche auf bereits systemmäßig erworbene Rechte
gründen, dann mit Rücksicht auf den Umstand, daß die
selben ihrer Natur nach solche sind, deren Liquidirnng nicht 
erst auf den Zeitpunkt deö Wiederzusammentrittes dieses
H. Hauses verschoben werden konnte, den gedachten Witwen 
die systemmäßige Pension aus dem stäub. Fonde flüssig 
gemacht, und wird sich die nachträgliche hohe Genehmigung 
dieses Landtages dafür erbitten.

Eine umfassende Vorlage, welche diesem H. Hause 
gemacht werden wird, enthält die Anträge wegen der künf
tigen Syslemisirung der diesem Landes-Ausschusse beiznge- 
benden Beamten und Diener, wegen ihrer Bezüge und

2*) Exhib. - Nr. 56; 1861.
" )  Exhib.-Nr. 57; 1861.
3”) Exhib. - Nr. 631; 1862.
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Ruhcgcnüssc, wegen der Art ihrer Ernennung imb DiS- 
ciplinar - Behandlung 31) 32).

Desgleichen ist eine ausführliche Dienstes - Pragmatik 
und DiensteS-Jnstruction dieser Beamten und Diener, als 
Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet worden 33).

§. 11.
Der Landes - Ausschuß ist in der Zwischenzeit in der 

Lage gewesen, für drei erledigte Stiflplätze im Theresianum, 
für zwei Stiftplätze in Militär-BildnngSanstalten, für zwei 
Offiziers-Witwen-Stiftiingen, für ein Graf Lichtenberg'sches 
Adjutum und für eine Studenten - Stiftung die directiv- 
mäßigen Vorschläge zu erstatten, und kann mit besonderer 
Befriedigung darauf Hinweisen, das; in allen diesen Fällen 
der vom Landes - Ausschuß am ersten Platze in Vorschlag 
gebrachte Bewerber an maßgebender Stelle berücksichtiget 
wurde.

§. 12.
In  der achten Sitzung des vorjährigen Landtages 

wurde dem durch weitere vier Mitglieder des hohen Land
tages verstärkten LaudeS-AuSschusse das Recht ertheilt, den 
Voranschlag der Landes- und GrnndentlastnngS-Erforder
nisse für das Verwaltungsjahr 1862 fcstzuftclle».

Der auf solche Art verstärkte Landes-Ausschuß hat 
sich in seiner Sitzung vom 8. August v. I .  dieser Ausgabe 
entledigt, nnd nach einer eingehende» Prüfung der einzelne» 
Rubriken des Erfordernisses und der Bedeckung die Ziffern- 
ansätze auf nachstehende Art richtig gestellt:

Ich glaube, daß ich die Lesung dieser Ziffern füglich 
unterlassen dürfte, da sie Ihnen ohnedieß vorliegen.

Ich werde mich daher nur noch ans das Meuterische 
beschränken. (Rufe der Zustimmung.)

Die nicht gelesenen Positionen lernten:

„A. Grnndrntlastungs - Fond.
B. Erforderniß.

1. Regie-Aufwand:
») der Grnndentlastnng, nach Streichung eines Be

trages von 1319 fl. auf . . . 7821 fl.
1>) der Gruudlasteu-Ablösungö- und Re- 

gnlirungS - Loeal - Commissionen nach 
Abstreifung eines Betrages v. 2300 fl. 
auf ...............................................  28.900 „

2. für die planmäßig rückzuzahlenden Capi
talien, die laufende Reute und die Passiv- 
ziuscu, unter Einstellung jenes Betrages, 
welcher oben an Regie in Ersparung kam,
aus    . 620.601 „

Zusammen ans . . . 663 322 fl.

Bl. Die Bedeckung.
1. Durch Einzahlung Seitens der Ver

pflichteten .........................................  341 660 fl.
2. Durch Landes-Beitrag, mittelst eines 

Stenerzuschlages von 26 kr. pr. Steuer-
gnlden, mit . . . .  . . . .  272.372 „

3. Durch die vom Staate zu zahlende Rente
der abgelösten Peräudernngögebühren . 49.290 „

Zusammen . . . 663.322 fl. 
Da die Schuld des Staates an den Gruudentlastnngs- 

Fond nach dem kaiserl. Patente vom 11. April 1851 in 
40jährige» Annuitäten mit je 54.723 fl. Conv.-M. abzu-

" )  Exhib. - Nr. 2074; 1862.
3‘ ) Exhib. - Nr. 1073 ; 1862.
" )  Exhib. - Nr. 2973; 1862.

trage» ist, während nach dem Bedeckuugsplanc vom 20. 
M ai 1856 der Staat diese Annuitäten erst mit dem Jahre 
1866 in dem damals freilich erhöhten Betrage v. 61.083 fl. 
E.-M. einzüzahlcn beginnen w ird , und weil hiedurch bishin 
der G.-E.-Fond eine jährliche Einbuße von 7770 fl. er
leidet, so wurde dem H. Landtage das Recht Vorbehalten, 
den durch diese veränderte Zahlung# - Modalität für den
G .-E .-Fond sich ergebenden Zinsenentgang als Ersatzan
spruch vom Staate zu reelamiren.

B. Der ständische Fond.
1. Die Eiiiiiahmcn

wurden berichtiget:
1. An Activ-Interessen..........................  7026 fl.
2. An Ertrag der Realitäten, unter Ein

stellung 6er neuen Miethzinsen auf . 3400 „
Zusammen . . . 10.426 fl.

BB. Die Ausgaben 
wurden richtig gestellt in de» Rubriken:

1. Besoldungen mit . . . .  9042 fl.
2. Em olum ente 142 „
3. £>h in t e n   300 „
4. B e it r ä g e  716 „
5. Kanzlei-Erfordernisse . . 1000 „
6. Remunerationen u. Aushilfen 1360 „
7. Erhaltung bestehender Gebäude 2600 „
8. (Steuern und Gaben . . 1238 „
9. Diäten und Reisekosten . . 300 „

10. Regiekosten  100 „
11. Pensionen  840 „
12. Pensionen für Witwen . . 1277 „
13. Erzichnngsbciträge . . . 168 „
14. P ro v is io n e n  128 „
15. Gnadengaben . . . .  442 „
16. Verschiedenes  460 „
17. Unvorgefehene Auslagen . 2000 „

Zusammen . . . 22.113 fl.
wornach sich ein Bedecknngöabgang von . . 11.687 „
herausstellte.

Dieser wurde zwar, mit Rücksicht ans die 
Beziehungen des vormals ständischen Fondes 
zn»i f. k. Aerare, aus dem Staatsschatze bca»- 
sprucht, jedoch vou der Staatsverwaltung 34)
nur m i t .........................................................  8326 „
in das Rcichsbudget ausgenommen, und mit

dieser Ziffer auch vom H. ReichsratHe geneh-__________
miget, daher der Mehrbetrag von . . . 3361 fl.

auf den LandeSfond übernommen wurde.

C. £)rr Lnndrs - Fond.
I .  Einnahme»

wurdeu richtig gestellt in der Rubrik:
1. Kranken-VerpflegS-Kostenersätze mit . 4(KX) fl.
2. Bon dein Findelhanöfonde . . . .  976 „
3. „  GebärhauSfoude   124 „
4. „ Irrenhanöfonde............  458 „
5. „ ZwangarbeitS - Anstalt . . . . 20.628 „

daher zusammen . . . 26.186 fl.
IB. Die Ausgaben.

1. Für das Findelshaus . 16.875 fl.
2. „ „  GebärhauS . . 8631 „
3. „ „ Irrenhaus . . 5702 „

" )  Exhib. - Nr. 446; 1861.
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4. Für Verwalt.-Auslagen . 2000 fl.
5. „ Kranken - Vcrpflcgö-

Kosten . . . . 40.150 „
6 . Sanitäts-Anslagen . 3900 „
7. JmpfungS-Kostcn . 3155 „
8. Sonstige HnmanitütS-AnS-

lagen .......................... 658 „
9. Für Beiträge . . . . 2803 „

10. „ Schub-Auslagen . . 5200 „
11. „ Gensdarmcric-Bequar-

tieruug . . . . 12 000 „
12. „ Landeswasserbanten . 7981 „
13. „ Raubthier-Taglien . 440 „
14. „ Zwangarbeits-Anstalt 34.422 „
15. „ Landtags-Kosten . . 8000 „
10. It Vorspanns-Auslagen 20.000 „
17. ft ständischen Fond . . 3361

Zusammen . . . 175.281 f(. 
dahcr sich ein, mittelst Umlage zn bedeckender

Abgang von .........................................  149.095 fl.
feststellte, zn dessen Ausbringung ein Stenerznschlag von 
14 kr. vom Gulden vorgeschlagen wurde."

Diesen Voranschlägen haben Sc. k. k. apost. Majestät 
mit allerh. Entschließung vom 28. November 1801 die 
Genehmigung zu ertheileu geruht, und sind mit Hilfe 
dieses Zuschlages die Bedürfnisse der vorgedachten Fonde 
in der Art bedeckt, und deren Ausgaben bestritten worden, 
daß sich beim Beginn dieses DerwaltnngSjahrcö in der 
Eassa des Landessondes noch ein Bestand von 45.142 fl. 
vorfand ss).

Dieser sehr bedeutende Cassarest findet darin feinen 
wesentlichen Grund, weil gerade aus Anlaß der obgedach- 
ten Verhandlung wegen der unbegründet scheinenden Ersatz- 
Ansprüche von ©eile der Direktion der Wohlthätigkeits- 
Anstalten zn Triest, die Bezahlung der augesprochenen 
Beträge einstweilen noch in Schwebe belassen, und ebenso 
die Militär-VorspauuS-Auslageu noch nicht zur Liqnidirnng 
gelangt sind.

Sollten die Rechnungs-Abschlüsse über die reele Ge
barung dieser Fonde von Seite des k. k. RechnnugS - De
partements noch im Laufe dieser LandtagSsession zn Stande 
gebracht werden können, so wird der Landes-Ansschnß nicht 
ermangeln, dieselben diesem H. Hanse vorzulegen.

Der Umstand, daß das lausende Verwaltnngsjahr 
heranrückte, während der Wiederbeginn deö Landtages noch 
nicht in so naher Aussicht stand, mußte die Frage anre- 
gen, wie eö mit dem Voranschläge des LandeShanShaltcö 
für das gegenwärtige Verwaltnngsjahr zn halten fei?

Einerseits hatte der Landes-Ansschnß vom H. Landtage 
nicht die Ermächtigung erhalten, mich in die Feststellung 
deö Prälimiiiarö pro 1863 cinzngehen, andererseits for
derte die Bedeckung der laufenden Bedürfnisse gebieterisch 
eilte Maßnahme auch für daö gegenwärtige Verwaltnngs
jahr, zumal ei» Theil der Bedeckung deö ständischen Fondes 
vom Staatsschätze angesprochen wurde, nnd die dießfüllige 
Ziffer dahcr schon im Reichsbndget ihren Platz finden sollte, j

Der Landes-Ansschnß hat sich dahcr in dem Beschlüsse 
geciniget, die Ziffer der einzelnen buchhalterischen Positiv- : 
neu in dem Voranschläge auch für daö Verwaltungsjahr j 
1803 zu prüfen, nicht sowohl in der Absicht, dieselben 
diirch- diese Erörterung definitiv fcstznstcllen, sondern viel
mehr deßhalb, tun durch dicfc Prüfung die Grundlagen 
für die iu dieser Richtung an dcn H. Landtag zu erstatten
den Anträge zn gewinnen.

” ) Nr. 3115; 1862.

ES werden demnach diesem H. Hanse die betreffenden 
Voranschläge zur definitiven Richtigstellung nnd Genehmi
gung mittelst besonderen Vorlagen unterbreitet werden, als 
deren endliches Ergebuiß hier mir so viel angedentet wird, 
daß der Landes - Ausschuß beschlossen habe, dem h. Land
tage die Beibehaltung jenes ZnschlagSproeentcS für daö 

I laufende Jahr auzuempfehleu, welches für diese Fonde im 
| Verwaltnngsjahre 1802 festgestellt wurde 36).

§• 13.
Dic vielen nnd begründeten Klagen, welche im letzten 

Landtage über Ueberbiirdnngen bei den von der k. k. Rc- 
! giernng anfgetragenen Straßenbanten laut geworden sind,
■ haben auch im Landes - Ausschüsse ein nimmer ruhendes 

Echo gesunden. Widerholte Anstichen 37) an die f. k. Lan
desregierung, Beschwerden au das hohe Ministerium haben

j Abhilfe in diesem Gegenstände zn bringen angestrebt. —■ 
i Hat der Erfolg dieser Maßnahmen nicht immer mit den 

Bitten und Wünschen des Landes - Ausschusses gleichen 
Schritt gehalten; so lag zum guten Theil der Grund deö 

; Mißlingens dieser Versuche darin, daß gegen Verfügungen 
angekampst wurde, welche im Instanzenzng bereits cndgiltig 
anSgetragen, nicht mehr haben rückgängig gemacht werden 
können; oder darin, daß die dießfälligen, bisher bestan
denen Gesetze eine Aenderung der Sache nicht mehr znließcn.

Demnngeachtet ist dcn Beschwerden des Landes-Ans- 
schnsses in so weit Rechnung getragen worden 38), als die 
hohe k. k. Landesregierung eö gänzlich dem Ermessen der 
Gemeinden anheimstellte, die mißliebige Einführung der 
Straßeu-Einräumer dort, wo solches gewünscht wurde, zu 
beseitigen, und als das H. Staatsministerinm lant Erlasses 
vom 7. Octobcr 1802, Nr. 4889, die k. k. LandeS-Regie- 
rnng angewiesen hat, mit der Ausführung von Straßcn- 
banten bei vorliegender Einsprache der Gemeinden, mir im 
Falle des dringlichen Bedarfes nnd der Unverfchieblichkeit 
vorzngehen.

Allein einen ändern, wenn auch indirecten, so doch 
ganz wesentlichen Erfolg haben diese wiederholten Beschwer
den in der Thatsache ansznwciscn, daß sich die hohe Regie
rung dadurch veranlaßt fand, mit einem Eonenrrenz-Gesetze 
hcrvorzntreten, welches die bisher betretene Bahn gänzlich 
ansgibt, nnd ein System fahren läßt, daö die Quelle so

■ vieler Klagen und Unzufriedenheit war.
Dem LandeS-Ansschnsse ist Gelegenheit geboten worden, 

von dem Entwürfe dieses Gesetzes, welches dem H. Hanse 
als eine Regierungs-Vorlage vorgelegt werden soll, Einsicht 
zu nehmen, nnd er kann es zu seiner Freude bestätigen, 
daß dasselbe, auf freisinniger Basis beruhend, alle Gewähr 

j iu sich trage, fernerhin die Klagen verstummen zn machen, 
welche bisher in so mierschöpster Menge in dieser Beziehung 

j erhoben worden sind.
Da dieser Gesetzentwurf das ganze System nnd somit 

das Allgemeine berührt, so kann es der Landes-Ansschnß 
füglich unterlassen, hier die speziellen Fälle zn erwähnen, 
welche seine Jngerenz in Straßenbau-Anliegen in Anspruch 
genommen haben, nnd die nunmehr ihre Abhilfe in Be
stimmungen des netten Straßen-Concnrrcnz-Gcsctzcs finden 
werden.

Bcsondcrö erwähnen zn müssen glaubt der Landcs- 
Ausschuß eines Brückenbaues über die Kulpa 3B) 40) bei 
Gaspcrcc iu Gottschee, auf dessen Ueberuahmc auf den

»•) Nr. 3116; 1862.
" )  Exhib. - Nr. 374, 577, 827, 1015, 443.
»•) Exhib. - Rr. 2765; 1862.
••) Exhib. - Nr. 210 ; 1862.
*°) Nr. 2061; 1862.



Laudes-Fond mit dem präliminirtcn Kostenerforderuisse von 
5260 fl. bcv LaudeS-AuSschuß in einer besonder» Vorlage 
seinen Antrag stellen wird.

Nicht minder gehört hieher die Bemerkung, daß der 
Landes-Ausschuß auch die Verhandlung wegen der lieber« 
brücknng der Save bei Gurkfeld 4I) und Ratschach wieder 
ausgenommen hat, und daß dem H. Landtage eine Vorlage 
wegen der sogleichen Inangriffnahme des Brückenbaues bei 
Gurkfeld vorgelegt werden wird " ) .

§. 14.
ES bedarf keiner besonder« Erwähnung, daß der 

Landes-Ausschuß mit aller Entschiedenheit die Znmuthung 
abgelehnt hat, seine dienstliche Correspondetiz mit den, der 
k. k. Landes - Negierung unterstehenden, landesfürstlichen 
Organen uutcr fliegendem Siegel durch den k. k. Landes- 
chef zu leiten. Die dagegen beim hohen Ministerium eiu- 
gclmichtc Remonstration ist nicht erfolglos geblieben 43).

§. 15.
Die inSbcfondcrS in den letzten Jahren sowohl die 

Stadt Laibach als auch daö flache Land so schwer treffende 
Last der Militär-Begnartiernng hat den Landes - Ausschuß 
veranlaßt, über die M itte l und Wege zu Mathe zu gehen, 
dem Lande in dieser Beziehung eine Erleichterung zuzu- 
wenden. Eine Vorlage, welche das grelle Mißverhältnis 
der Vcrthciluug dieser schweren Last, sowohl zwischen den 
einzelnen Krouläudeni als auch innerhalb der Landeögreuze 
Kraiu'S, ziffermäßig »achwcifet, wird dem hohen Landtage 
die nähern Anträge deö LandeS-AusschnffcS vorführen, bereit 
Angelpunkt darin besteht, daß ein eigener Bequartieniiigs- 
Fo»d zu gründen sei, aus dessen Zuflüssen LandcS-Beqnar- 
tiernngs-Anstalten, durch miethwcisc Verwendung schon 
bestehender, hiezu geeigneter, oder durch Erbauung neuer 
Gebäude zu errichten sein werben " ) .

Auch das BeqnartiernngS - Erforderniß - Pauschale für 
die k. k. Gendarmerie hat dem Landes - Ausschüsse Anlaß 
gegeben, die Grundlagen desselben näher zu prüfe». Das 
Ergebnis; dieser Prüfung, welches dem hohen Landtage 
vorgclcgt werden w ird , mußte zur Ucbcrzcngung führen, 
daß sich, ohne dem Zwecke und der Sache Abbruch zu thun, 
eine wesentliche Erleichterung für den Landes - Fond wird 
herbeiführen lassen, über deren zissermäßigen Umfang eine 
umständliche Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet
vorliegt.

§• 16.
Der Umstand, daß der §. 74 des noch geltenden

Gemeinde - Gesetzes vom 17. März 1849 die Veräußerung 
oder Belastung des Stamniveuuögens der Gemeinden vou
einem Landes-Gesetze abhängig macht, und andererseits die
Thatsache, daß ans den baldigen Zusammentritt dieses hohen 
Hauses nicht gerechnet werden konnte, haben den LandeS- 
Ansschuß bestimmt, über ähnliche Gesuche der Gemeinden, 
dort, wo sich der Gegenstand als dringlich hcranSstellie, 
unter Voraussetzung der nachträglichen Genehmigung dieses
H. HauseS, in eine meritorifche Entscheidung einzngehen.

Derlei Gesuche 4S) sind eingelangt von den Gemein
den : Untergörjach, Soderschizh, Niedcrdors, Schntua bei 
Landstraß, Veldes, Govidul, Trojana und BerSlinoviz, 
Brcsoviz, Mittcrbors, Sinadolc, Wippach, Ncnstadtl, 
Krainbnrg, Visovik, Jnnergoriz und l’ ltsiuce, Suchen.

“ ) Nr. 217; 1862.
“ ) Exh>b, - 'Jir. 1370; 1862.
**) Exhib. - Nr. 40 L. d. H.
“ ) Vir. 3229; 1862.
" )  Nr. 206, 216, 854, 1064, 1351, 1729 •  1861 — 150, 786, 

779, 1805, 1809, 1795, 2357, 2317, 2328, 2316, 2329; 1862.
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Die einschlägigen Entscheidungen werden mit besonder» Vor
träge» dem H. Landtage zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der gleiche Fall 40) lag, mit Rücksicht auf die Be
stimmung des §. 68 der Gemeinde - Ordnung, der Stadt 
Laibach bezüglich der vom hiorortigen Gemciiiderathe erbe
tenen Bewilligung zur Einführung einer Hundetaxe.

Die Gesuche der Gemeinden des Bezirkes Lack 47), 
dann von Seiseuberg und Treffen wegen der Aufhebung 
des Notariats - Institutes und rücksichtlich wegen der Be
rechtigung zur Urknuden-Versassniig, wurden der k. k. Lan- 
rcgiernng, jene der Gemeinde Wippach 48), Ober- und 
Niedermösel 4U) mit Beschwerde» in GrnndeutlastnngS- 
Ablösungs-Angelegeiiheiten, als zur Exekutive gehörig, der 
betreffenden Landes - (Sommiffiou zur geeigneten Bedacht- 
nahmc abgetreten.

§. 17.
Außer den bisher gedachten, vom Landes - Ausschüsse 

selbst vorbereiteten und vorberathenen Landtags - Vorlagen, 
sind noch nachstehende Anträge von einzelnen Landtags- 
Mitgliedern dem Landes-Ansschussc vorgelegt worden, deren 
»äher e Begründung und Anöcinaudcrfctzuug vorerst den 
Herren Antragstellern selbst überlassen bleiben muß.

Diese Anträge sind:
Vom Herrn Abgeordneten Magistrats - Rath Johan» 

G u 11 nt a n :
wegen Errichtung einer Obcrrcalschulc 50), in welcher 

Hinsicht auch von Seite des Landcö-AnSfchnsscö die zweck
dienliche Aufforderung an die Gemeinde - Vertretung der 
Stadt Laibach erging, welche jedoch bisher ungeachtet 
wiederholten Ersuchens noch uuerwiedert blieb;

wegen Aufhebung der Brückenmanth au der Karl-- 
ftäbter Linie 5I) ;

wegen Steuerbefreiung der Neubauten 62) ; 
wegen Erlassung eines neuen Bequartiermtgs-Gesetzes; 
wegen Ausscheidung der Waiseneapitalien aus dcui 

Fittdelfoude;
vom Herrn Abgeordneten Friedrich M i l c h e r :  M i

roslav V  i t h a r ?
wegen Republieirung der Dienstboten - Ordnung vom

I .  1858 =3) ;
wegen Ermäßigung der Genödarmerie-Kosten 04) ;  
wegen neuer Cathcgorisirung der Straßen 55).

§. 18.
Der Landes - Ausschuß war in der Lage, zwei neue 

Wahlacte zu prüfen, deren Ergebnis; heute ohnedies; Vor
gelegen ist.

Eine feit mehr als einet» halbe» «cculttm anhängige 
Verhandlung über die zwischen dem Lande Kraitt einer» 
und dem Sichclbnrgcr-Eomitatc andererseits streitige Landes- 
grenze, wird dem H. Hause unter begründeter Darstellung 
der Rechtsansprüche Krain's mit den Anträgen dieses Lan- 
des-Ansschusses vorgclcgt werden.

Ebenso ist über Anregung des Centrales der k. k. 
LandwirthschastS - Gesellschaft eine Vorlage zur Erlassung 
eines Bicnenschutz - Gesetzes für den hohen Landtag vor» 
bereitet 56).

*•) Exhib. - Nr. 230.
* ’ ) Nr. 237.
*•) Exhib. - Nr. 283; 1861.
*•) Nr. 11; 1862.
°5) Exhib. - Nr. 75.
"> Exhib. - Nr. 149.
” ) Exhib. - 9if. 1508.
” ) Nr. 227.
5‘) Nr. 226.
“ ) Exhib. - Nr. 234.
" )  E xhib.-N r. 34-7.
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§. 19.

DaS freudige und heißersehnte Ereigniß der Wicder- 
genesnng Ihrer Majestät unserer geliebten Kaiserin hat dein 
Landes-Auöschussc pflichtgemäßen Anlaß gegeben, sich zum 
Doliuetsch der Gefühle deö ganzen Landes zu machen, und 
in einer Adresse seine und des Landes tiefempfundenen 
Glückwünsche an die Stufen des allerhöchsten Thrones 
niederzulegen.

M it  freudigem Sclbftbcwußtfein darf der Landes- 
Auöfchuß darauf Hinweisen, daß das kleine, aber gesin- 
liungStrene Herzogthnm Krain obenan steht unter den Pro
vinzen, deren Ausschüsse Ihre Majestät, mit angestammter 
Huld und Amnnth, höchst ihren Dank für die Übersendung 
dieser Adresse auödrücken zn lassen geruht haben.

Der H. Landtag wird eS begreifen, daß auch dieses 
Aktenstück, als ein kostbares Kleinod kaiserlicher Gnade, 
znr Freude deö ganzen Hanfes, auf den Tisch desselben 
uiedcrgclegt werde. (Bravo, B ravo, Shiva !)

Da ferner jenes Bilduiß S r. Majestät unseres Herrn 
und Kaisers, welches in der vorigen Landtags-Session 
diesen Saal verherrlicht hat, als EigentHurn der k. k. Lan
desregierung, von dieser für ihren Sitzungssaal zurück- 
genommen wurde; so hat sich der Landes-Anoschuß erlaubt, 
ei» neues Bilduiß deö hochherzigen Monarchen, dem diese 
Versammlung ihrer Wirksamkeit verdankt, für diesen Saal 
anznfchaffen und übergibt dasselbe mit einer besonder» Ur
kunde in die treue Gewahrsame dieses hohen Hanfes 5T). 
(B ravo, Bravo.)

Hoher Landtag! Dieß ist in allgemeinen Umrissen 
die actengetreue Darstellung der einträchtigen Thätigkeit 
Jhreö Ausschusses in den für das Allgemeine wichtigeren 
Materien feiner Agenden während der abgewichenen Periode.

Der Zahl nach wurden von demselben 4593 Ge
schäftsstücke ihrer Erledigung zugeführt.

5Diöge dieses Ergebniß kein abfälliges Urtheil in die
sem hohen Hanse erfahren! —

Abg. D r. T o m a n : Herr Landeshauptmann, ich bitte 
um das Wort. Es kann wirklich nicht verkannt werden, 
daß der hochverehrte Landeö-Ausfchuß so Außerordentliches 
für die Wohlfahrt des Vaterlandes gethan hat, daß der 
Landtag ganz gewiß für diese Verdienste seinen Dank votiren 
w ird ; aber welcher Ncchmmgslcger, der Schwieriges ver
waltet hat und dasselbe in einer Rechnung zusannnenstellt, 
die beinahe zwei Jahre umfaßt, wird sich begnügen, wenn 
dieses Lob über flüchtige rhapsodische Lösung von der H. 
Versammlung ertheilt wird. Es sind ferner über die meisten 
Angelegenheiten Dinge angeregt: ich bemerke, daß einzelne 
Vorlagen darüber gemacht werden, jedoch einzelne Punkte 
der Art hingestellt, daß man sieht, daß es mit der Voti- 
ruug über den Bericht dabei verbleiben wird. Es dürften 
and) ferner einige Punkte sein, welche eilte Besprechung in 
principieller Beziehung gebieten und zulassen werden; es 
sind endlich auch Auslagen darin angeführt, die nicht dem 
LandeSfonde zur Last gerechnet worden find, die der Landes- 
Ausschuß in seiner hochherzigen Gesinnung ans Eigenem 
getragen hat. Dieß Alles muß ein Somit«'* prüfen, er
wägen und daun feine Bemerkungen in principieller Be
ziehung , dann überhaupt über einzelne Posten den Bericht 
erstatten, und das H. Haus wird sich darüber veranlaßt 
finden, daS auözufprechcu, was ich voraus fühle: deu 
Dank dem Landes-Anoschnffc abzntragen; allein ich halte 
es für unumgänglich nothwendig, daß' dem Lande gegen
über , daß der großen Rechnung gegenüber, um der Ehre

Exhib. - Nr. 844; 1861.

der Ncchnuugölcgcr willen, der Antrag, den der Abgeord
nete Brolich hat fallen lassen, wieder ausgenommen werde. 
Ich nehme ihn wieder dahin auf, der H. Landtag möge 
den Beschluß fassen, daß ein (Somit-- von 5 , oder even
tuell 3 Mitgliedern gewählt werde, welches diesen Rechen
schaftsbericht zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten 
haben wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht von den Herren Jemand 
das Wort ?

Wenn Niemand das Wort ergreift, so muß ich auf
die Rede deö Herrn Vorredners antworten. Ich glaube,
dieser Antrag, wie er so hingestellt worden ist, hat seine 
Schwierigkeit. Der Ausschuß ist nicht im Staude jetzt 
noch zu prüfen, dieses Somit'1 wird dann erst im Stande 
sein, mit Gründlichkeit zu prüfen und zn entscheiden, wenn 
die betreffenden Vorlagen an den Landtag gelangt und von 
demselben in die Berathung genommen worden sind, daun 
erst wird das Somit« im Stande sein, einen gründlichen 
Ausspruch zn machen; früher glaube ich nicht.

Abg. D r. T o m a n : Ich werde bitten —  das ändert
die Sache gar nicht, Herr Landeshauptmann, der Gegen
stand ist heute vorgclcgt und kommt heute zur Besprechung. 
Weint der Ausschuß auch heute gewählt w ird , damit eben 
dann die Wahl nicht unterbleibe, damit dieser Antrag nicht 
untern Tisch fä llt, muß ich dabei beharren und es wird 
die Sache deö Ausschusses sein, wann er darüber Bericht 
erstatten wird.

P r ä s i d e n t :  Da habe ich nichts dagegen.
Abg. A mb r o  s ch: Ich glaube von Seite des Lan- 

des-Ausschusses diesen Antrag nur als sehr erwünscht be
trachten zn sollen, indem wir das h. Hans nicht mit einem 
vorgelesenen Berichte präcipitireu wollen. Das Somit'1, 
welches der Herr Antragsteller im Sinne hat, wird Ein
sicht nehmen in alle dießfällige» Akte und wird dann über 
u n s e r e » Bericht de» S c h l»  ßbericht »lachen. W a n tt 
dieses geschehen w ird , können wir nicht bestimmen, aber 
ich glaube, daß gar nichts im Wege steht, dieses Somit« 
zu wählen , im Gegenteile, der Landes-Ausschuß muß nur 
wünschen, daß auch die übrigen Herren die hier vorgetra- 
geueu Arbeiten ans den Acten selbst beurteilen. Ich 
würde den Herrn Antragsteller nur ersuchen, die Anzahl 
der Somit« - Mitglieder allenfalls vorzufchlagen und zur 
Wahl zu schreiten; das Somit«! hat nachher Zeit, im 
Laufe der Landtags-Session den Schlußbericht darüber zn 
erstatten. Was aber die einzelnen Anträge des Landes* 
Ausschusses, die in diesem Berichte bezeichnet worden sind, 
anbelaugt, so werden dieselben ohnedieß au die Tages- 
Ordnuug kommen. Je nach der Art ihrer Abfassung wer
den sie entweder den Mitgliedern dieses H. Hauses gedruckt 
oder lithograsirt vorgclcgt werden, und über jeden dieser 
einzelnen Anträge steht es dem H. Hanse dann fre i, eigene 
Sommifsionen und Somit';,6 zu bilden und sie in Vorschlag 
zu bringen. In  dieser Richtung wird diese Arbeit, die für 
das 1). Haus von dem Landcs-Ausschnfse vorbereitet worden 
ist, ohnedieß den gcschäftordunngSmüßigcn Gang nehmen, 
und fo würde ich bitten, Herr Landeshauptmann, den An
trag des Herrn D r. Tomau zur Abstimmung zu bringen, 
mit dem Ersuchen, sich über die Zahl dieser (Sonnt;''-Mit* 
glieder zu einigen.

Abg. D r. £  out a n : Ich bitte um das Wort. Ich 
habe die Zahl angegeben: 5 , eventuell 3. Wenn 5 durch
füllt , bann bin ich für 3.

Abg. Dcsch ina n n : Ich unterstütze ebenfalls den 
Antrag des Abgeordneten Tornau ans dem Grunde, weil 
nach den früheren Aeußerungen des Herrn Präsidenten jedem 
der Herren Abgeordneten offen bleibt, feine Bemerkungen
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über bcii Rechenschaftsbericht abzugeben. Es wäre nun sehr 
leicht möglich, daß der Eine oder der Andere der Abgeord
neten welche Bedenken gegen einzelne Punkte dieses Rechen- 
schaftberichtes hege; dadurch würde eilte partielle Bespre
chung des Rechenschaftsberichtes vielleicht in dieser oder jener 
Sitzung stattfinden, während, wenn ein Ausschuß zusam
mengestellt wird, der seinen Bericht über beit Rechenschafts
bericht geben wird, zugleich dabei alle diese Bemerkungen 
zur Debatte kommen werden, und so werden in eben jener 
Sitzung, oder in den betreffenden Sitzungen die einzelnen 
Herren Abgeordneten ihre Bemerkungen machen können.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand sonst das Wort zu 
ergreifen wünscht, so werde ich den Antrag des Dr. Toman 
und den des Herrn Defchmann, die eigentlich dasselbe be
zwecken, znr Abstimmung bringen.

Der Antrag lautet dahin, daß zur Prüfung dieses 
Rechenschaftberichtes ein (Somit« ausgestellt werbe, welches 
bann seine Aeußerung über beuselben abzugeben haben wirb.

Jene Herren, welche mit biesem Anträge im Principe 
einverstanben sinb, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). 
Der Antrag aus Aufstellung eines Comit«'s ist genehmigt 
worben. Ich bitte über beit weiteren Antrag abzustimmen, 
ob in biefes Comito nach Antrag bes Antragstellers 5 ober 
3 Mitglieber zu wählen sinb. Ich bringe zuerst bic Anzahl 
5 zur Abstimmung; jene Herren, welche mit bieser Anzahl 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). 
Es ist die Minorität. Ich bringe also die Anzahl 3 für 
das (Somite zur Abstimmung.

(Die Abstimmung erfolgt).
Es ist die Majorität. Es ist also beschlossen worden, 

das Somit« bestehe aus 3 Mitglieberu. Wollen bic Herren 
hente noch zur Wahl schreiten? Ich überlasse cs Ihrer 
Bestimmung.

Abg. ' Bro l i ch:  Ich würbe beit Antrag stellen, bic 
Wahl auf bic nächste Sitzung zu verschieben, weil bic 
nächste Sitzung genügenbe Zeit bictcn dürste, bei ohnehin 
bic beiden Vorlagen höchst wahrscheinlich auch zu beut Re
sultate führen würben, daß sic an ein (Somit« gewiesen 
werden. Ich beantrage, daß mittlerweile das H. HanS sich 
bespreche, was für Mitglieder in dieses (Somit« gewählt 
werden, weil dieß gewiß von großer Wichtigst ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte darüber abzustimmen, sollen 
wir heute zur Wahl der Mitglieder schreiten? Jene Herren, 
welche heute die Wahl vornehmen wollen, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht). Es ist die Mehrzahl. Es ist 
ja geschwind geschehen, ich bitte brei Herren zu benennen.

Meine Herren, cs ist so cbcn ganz richtig bemerkt 
worben, baß Mitglicbcr bcs Lanbeö - Ausschusses nicht in 
bas (Somite gewählt werben können.

Abg. Dr. S  n p p a n : Unb baß sie auch nicht wählen 
können.

Abg. R e ch e r : Wählen können sie wohl, baut darum, 
weil sie Ansschußmitglieber sinb, kann ihnen boch nicht bas 
Recht verloren gehen, selbst mitzuwählen?

(Die Abgabe ber Stimmzettel erfolgt).
P r ä s i b e n t :  Ich bitte bic beibett Herren, welche 

früher fcrntinirt haben, sich abermals bieser Mühe zu unter
ziehen.

In  bieses (Somite sinb gewählt worben bnrch ben
1. Stimmzettel: bic Herren Thoman, Kosler it. Verkitsch.

Abg. Dr. T  o in a n : Es sinb zwei Abgeorbnete Na
mens Toman.

P r ä s i b e n t :  Es fehlt hier bic Bezeichnung „D r." 
unb ich muß aus biesem Grunbc unb weil ber Name mit 
„Th" geschrieben ist, glauben, baß Seine Hochwürbeu, 
der Herr Dechant Thoman hier gemeint ist.

Abg. D r. T o m a n :  Dann bin i ch es ganz gewiß 
n ic h t, beim ich schreibe meinen Namen nicht mit „h ".

Abg. Dechant T o m a n :  Auch ich schreibe meinen 
Namen „Tom an", es bürste anzunehmeil sein, baß Herr 
D r. Toman gemeint ist.

P r ä s i b e n t :
2. Stimmzettel: bic Herren D r. Lovro Toman, Kromer,

Freiherr v. Apsaltern.
3. „  „  „ D r. Toman, Langer, Kromer.
4. „  „  „ Deschntann, Freih. v. Apsal-

tc rit, D r. Skebl.
5. „  „  „ D r. Toman, Deschtnann,

Baron Apsaltern.
6. „  „  „ Brolich, Dr. Toman, Baron

Apsaltern.
7. „  . „  „  Deschtnann, Kromer, Baron

Apsaltern.
8. „  „ „  Deschtnann, Kromer, Baron

Apsaltern.
9. „  „ „ Baron Apsaltern, Landesge-

richtSrath Brolich,Dr. Toman.
10. „  „  „  D r. Tom an, Deschtnann,

Baron Apsaltern.
11. „  „ „ Baron Apsaltern, Skebl, Be

zirks-Vorsteher Mulley.
12. „ „  „  Barou Apsaltern, Recher,

Deschtnann.
13. „  „ „  Kromer, Baron Apsaltern,

D r. Toman.
14. „  „ „ Baron Apsaltern, Dr. Toman,

Brolich.
15. „  „  „ Baron Apsaltern, D r. Toman,

Langer.
16. „  „ „  Deschtnann, Koren, Apsaltern.
17. „ „  „ Kromer, Brolich, Baron

Apsaltern.
18. „  „ „ D r. Toman, Baron Apsaltern,

Brolich.
19. „  „ „  D r. Toman, Baron Apfalteni,

Brolich.
20. „ „  „ Baron Apsaltern, Dr. Toman,

Kromer.
21. „ „  „ Baron Apfaltern, D r. Toman,

Kromer.
22. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
23. „  „  „  Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
24. „ „  „ Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
25. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
26. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
27. „  „  „  D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
28. „  „ „  Baron Apfaltern, D r. Toman,

Brolich.
29. „ „  „ D r. Toman, Baron Apfalteni,

Brolich.
30. „  „  „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Defchmann.
31. „  „  „  Baron Apfaltern, D r. Toman,

Skebl.
32. unb letzter dto. „  „ Toman, Defchmann it. Freih.

v. Apfaltern.
3
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Es sind also 32 Stimmzettel abgegeben worden. (Zu 
den Scrntatoren gewendet): Ich bitte das Wahlresnltat 
bekannt zn geben.

Abg. K r o m e r :  Von den abgegebenen 32 Stimmen 
erhielten die Herren: Baron Apfaltern 30, D r. Toman 25, 
Brolich 14, Deschmann 9, Kromer 8, Skedl3, Langer 2, 
Kosler, Derbitsch, M nlley, Recher und Koren je 1 Stimme.

P r ä s i d e n t :  Es sind demnach in dieses Somit« 
bestimmt die drei Herren: Baron Apfaltern, D r. Toman 
und Brolich.

Abg. K r o m e r :  Es entsteht die Frage, ob zur 
Wahl in diesen Ausschuß die absolute Stimmenmehrheit 
erforderlich sei, oder ob schon eine relative Majorität genüge?

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, es genügt die relative.
Abg. K r o m e r :  Wenn zur Wahl iii dieses Somit«.1 

die absolute Majorität erforderlich ist, so erscheinen nur 
die Herren Baron Apfaltern und D r. Toman gewählt.

Sollte jedoch auch die relative Stimmenmehrheit ge
nügen, so erscheint diesen zunächst gewählt: Herr Brolich.

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Das H. Haus soll 
darüber abstiinmen!

P r ä s i d e n t :  Es handelt sich hier um keine abso
lute M ajorität, sondern es genügt die relative, nachdem 
in der Landes-Ordnung ausdrücklich augemerkt ist, daß nur 
in den besonders bestimmten Fällen eine absolute Majorität 
nothwcndig sei. Ich glaube daher, hier würde die relative 
Majorität genügen. Ich bitte jedoch abzustimmen, ob die 
Herren dieser Ansicht beistimmen.

(Die Majorität erhebt sich).
Die Herren Baron Apfaltern, D r. Toman und Landes- 

gcrichtsrath Brolich sind demnach in das Somit» bestimmt 
und wollen ihre Arbeit, wenn es Ihnen möglich sei» wird, 
gefälligst beginnen.

Hiemit schließe ich die heutige Sitzung und ersuche 
die Herren sich nächsten Samstag 10 Uhr Vormittags ge
fälligst wieder einzufinden.

Abg. D  e s ch in a n n : Ich bitte um Feststellung der 
Tages-Ordnuug.

P r ä s i d e n t :  Tages - Ordnung:
Der Entwurf der Geschäfts-Ordnung für den Land

tag , der Instruktion für den Landes - Ausschuß, dann die 
Wahlen für das Sonnte zur Prüfung der Regienmgs-Vor- 
lage in Betreff des Gemeinde-Gesetzes. Bleibt uns Zeit, 
so würde ich noch auf die Tages-Ordnuug setzen, den 
bereits geprüften Voranschlag für den Landesfond und den 
Grnnd-Entlastnngs-Fond für das Verwaltungs-Jahr 1862.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, dürfte ich 
bitten, diese Voranschläge sind uns noch nicht mitgetheilt 
worden, eö wäre daher nothwcndig, daß sie uns vorerst 
mitgetheilt würden.

P r ä s i d e n t :  Die H. Versammlung hat ja dem
Landes - Ansschnsse für das Jahr 1862 bereits die Voll
macht ertheilt, und dieser Vollmacht Genüge leistend, habe» 
wir auch schon unsere Aeußerung an die Regierung abge
geben , das ist daher schon ein lait uccornpli.

Abg. Dcschma n i t : Ich bitte, Herr Präsident, noch 
um das Wort wegen Entscheidung einer Vorfrage.

Auf die nächste Tages - Ordnung soll, wie es ganz 
einfach tautet, die „Geschäfts-Ordnung" kommen.

Ich glaube jedoch den bestimmten Antrag stellen zu 
müssen, daß es heiße: „D ie Berathimg der Geschäfts- 
Ordnung".

Ich glaube eben früher vernommen zu haben, daß, 
wie der Herr Abgeordnete von Radiuauusdorf meint, in 
der nächsten Sitzung erst eilt Somit** gewählt werden sollte,

welches die nnS vorliegende Geschäfts-Ordnung einer näheren 
Berathimg noch unterziehen wird. Ich glaube jedoch, daß 
diese Ansicht eben dem Landes-Statnt und namentlich dem 
Hauptstücke, wo von der Geschäftshandlung die Rede ist, 
nicht entspricht.

Die Geschäfts - Ordnung ist ja schon im Stadium der 
Vorberathnng gewesen, der Landes - Ausschuß hat dieselbe 
einer genauen Würdigung unterzogen, und ich zweifle nicht, 
daß auch der betreffende Berichterstatter des Landes-Aus
schusses uns beit Vortrag über die Vorlage zu halten und 
auch die einzelnen Positionen zn vcrthcidigcn in der Lage 
sein w ird, cs ist nun wichtig, daß in der Geschüfts-Ord- 
nimg die freieste Debatte statt finde, daß man nicht, so zn 
sagen, überrumpelt werde, wenn allenfalls der Beschluß 
gefaßt würde, daß die Geschäfts-Ordnung sogleich in die 
Berathimg genommen würde. Ich glaube daher, daß schon 
heute in dieser Beziehung ein Beschluß gefaßt werden möge, ob 
ein Somit« gewählt werden, oder ob sogleich in die Be
rathungen eingegangen werden solle. Ich glaube Letzteres 
ist um so angezeigter, da wir jetzt diese 2 Tage hin
durch Gelegenheit haben werden, den Entwurf, der uns 
hier vorliegt, genau zu prüfen, und dann wäre es wirklich 
ein Hinausschieben auf die lange Bank, wenn wie in der 
nächsten Sitzung wieder einen eigenen Ausschuß, der die
sen Entwurf zu prüfen hätte, wählen würden, um so 
mehr, da dieser letztere Vorgang, wie mir scheint, jenem 
im Landtags - Statute enthaltenen Hauptstücke, wo von der 
Geschäftsverhandlung die Rede ist, nicht entsprechen würde.

P r ä s i d e n t :  Dem Landtage steht nach dem Land
tagsstatute offenbar das Recht zu, Sommissioneu zu wählen, 
und zwar wenn ich nicht irre nach §. 35.

(Liest): „D ie Bcrathnngögcgcnftändc gelangen entwe
der vor beit Landtag:

») entweder als Regierungsvorlagen durch den Landes
hauptmann ,

lf) oder als Vorlage» deö Landes - Ausschusses oder eines 
speciellen durch Wahl aus dem Landtage und während 

desselben gebildeten Ausschusses."
Der H. Versammlung steht also offenbar zu, so viele 

Sommissioneu zu wählen, alö sie will. Eine anbere Frage 
ist es, vb es zweckmäßig ist, uitb ob es baö Geschäft auch 
fördert, auch ich würde den Antrag gestellt haben, nach- 
beut bic verehrten Mitglieber biö Samstag genügenb Zeit 
haben, bic Geschäfts - Ordnung durch',»gehen, daß wir 
am Samstag gleich in die Bcrathung desselben entgehen. 

Abg. Recher :  Ich bitte nm's Wort.
Ich glaube, daß es auch int Anträge des Herrn Dcsch- 

utantt liegt, daß wir Samstag gleich an die Bcrathung 
des Entwurfes gehen, indem er meint, daß darüber schon 
im Ausschüsse bcmtheit worden ist, und daß es daher der
zeit nicht uothweudig sei, eilte eigene Commission zu wäh
len, um wieder Bericht zu erstatten, sondern daß wir 
Samstag gleich in die Bcrathung einzugehen haben.

Abg. D r. S n p p a n : Ich bitte auch nm's Wort. 
Ich würde den Schluß dcr Sitzung beantragen; wir 

debattiren hier über Gegenstände, die sich gar nicht auf bet* 
Tagesorbmmg befinben, sobald einmal die Geschäfts-Ord
nung auf die Tages - Ordnung gesetzt sein wird , wird das
H. Haus beschließen, auf welche Weise mit der Bcrathung 
derselben vvrzttgchcit sei. (Rufe: „Ganz gut"). Vorläufig 
glaube ich, ist es nicht an der Ze it, darüber zu sprechen und 
Beschlüsse zu fassen. (Rufe: Sehr richtig! —  Schluß 
der Sitzung).

P r ä s i d e n t :  Ich hebe also die Sitzung auf, itttb 
bitte die Herrn, Samstag Vormittags um 10 Uhr zu erscheine».

(Schluß der Sitzung 2  Uhr 1 ©  M in .)


